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G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen Polizei- 

und Ordnungsbehördengesetzes

Vom 17. Dezember 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Polizei-
und Ordnungsbehördengesetzes

Das Niedersächsische Polizei- und Ordnungsbehördenge-
setz in der Fassung vom 19. Januar 2005 (Nds. GVBl. S. 9), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. September
2019 (Nds. GVBl. S. 258), wird wie folgt geändert:

1. § 12 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) 1Die Polizei kann auf der Grundlage polizeilicher La-
geerkenntnisse zur Verhütung von Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung mit Grenzbezug jede Person kurzzeitig
anhalten, befragen und verlangen, dass mitgeführte Aus-
weispapiere zur Prüfung ausgehändigt werden, sowie mit-
geführte Sachen in Augenschein nehmen. 2Die Maßnahme
ist nur zulässig,

1. im öffentlichen Verkehrsraum bis zu einer Tiefe von
30 km ab der Landesgrenze zu den Niederlanden,

2. auf Bundesfernstraßen einschließlich der Auf- und Ab-
fahrten und der unmittelbar daran angrenzenden Be-
reiche,

3. in öffentlichen Einrichtungen des internationalen Ver-
kehrs und den unmittelbar daran angrenzenden Berei-
chen.

3Die Maßnahmen nach Satz 1 dürfen nicht die Wirkung
von Grenzübertrittskontrollen haben. 4Art, Ort, Umfang
und Dauer der Maßnahme sowie die wesentlichen Gründe
einschließlich der zugrunde liegenden Lageerkenntnisse
sind schriftlich zu dokumentieren. 5Eine Person kann im
gesamten öffentlichen Verkehrsraum nach Satz 1 kontrol-
liert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass sie in örtlichem und zeitlichem Zusammenhang mit
der Vorbereitung oder Begehung einer Straftat von erhebli-
cher Bedeutung mit Grenzbezug angetroffen wird; Satz 4
gilt entsprechend.“

2. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden Absätze 5 und 6.

3. Nach § 32 wird der folgende § 32 a eingefügt:

„§ 32 a

Einsatz von automatisierten 
Kennzeichenlesesystemen

(1) 1Die Polizei kann technische Mittel zur Erfassung
und zum Abgleich von Kraftfahrzeugkennzeichen (auto-
matisierte Kennzeichenlesesysteme) einsetzen

1. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr,

2. auf der Grundlage polizeilicher Lageerkenntnisse zur
Verhütung von Straftaten von erheblicher Bedeutung
mit Grenzbezug

a) im öffentlichen Verkehrsraum bis zu einer Tiefe von
30 km ab der Landesgrenze zu den Niederlanden,

b) auf Bundesfernstraßen und

c) in öffentlichen Einrichtungen des internationalen
Verkehrs,

3. an einem in § 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a genannten Ort
zur Verhütung der dort genannten Straftaten,

4. in unmittelbarer Nähe der in § 13 Abs. 1 Nr. 3 genann-
ten gefährdeten Objekte zu deren Schutz oder zum
Schutz der sich dort befindenden Personen, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an Ob-
jekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen,
und der Einsatz aufgrund der Gefährdungslage erfor-
derlich ist,

5. an einer Kontrollstelle nach § 14 Abs. 1 zur Verhütung
der in § 14 Abs. 1 Nrn. 1 und 4 genannten Straftaten
oder

6. zur Verhinderung des weiteren Gebrauchs von Kraft-
fahrzeugen ohne ausreichenden Pflichtversicherungs-
schutz.

2Dabei dürfen auch Zeit und Ort der Bildaufzeichnung er-
fasst und eine Bildaufzeichnung des Fahrzeuges angefer-
tigt werden, wenn technisch ausgeschlossen ist, dass In-
sassen zu sehen sind oder sichtbar gemacht werden kön-
nen. 3Automatisierte Kennzeichenlesesysteme dürfen nur
vorübergehend und nicht flächendeckend eingesetzt wer-
den. 4Der Einsatz darf nicht die Wirkung von Grenzüber-
trittskontrollen haben. 5Der Einsatz des automatisierten
Kennzeichenlesesystems nach Satz 1 Nr. 6 ist auf Stich-
proben zu begrenzen.

(2) 1Der Kennzeichenabgleich ist sofort automatisiert
durchzuführen. 2Zum Abgleich herangezogen werden dür-
fen polizeiliche Fahndungsbestände, die erstellt wurden
über

1. Kraftfahrzeuge oder Kennzeichen, die durch Straftaten
oder sonst abhandengekommen sind,

2. Personen, die ausgeschrieben sind

a) zur polizeilichen Beobachtung, gezielten Kontrolle
oder verdeckten Registrierung,

b) aus Gründen der Strafverfolgung, Strafvollstreckung,
Auslieferung oder Überstellung,

c) zum Zweck der Durchführung ausländerrechtlicher
Maßnahmen,

d) wegen gegen sie veranlasster polizeilicher Maßnah-
men der Gefahrenabwehr,

3. Kraftfahrzeuge ohne ausreichenden Pflichtversicherungs-
schutz.

3Der Abgleich ist auf diejenigen Fahndungsbestände zu be-
schränken, deren Heranziehung zu dem in Absatz 1 ge-
nannten Zweck erforderlich ist, der durch die Maßnahme
erreicht werden soll. 4Ein Abgleich mit einer anderen poli-
zeilichen Datei ist nur im Rahmen der Zweckbestimmung
dieser Datei zulässig; im Übrigen gilt Satz 3 entsprechend.

(3) 1Ergibt der Datenabgleich keine Übereinstimmung,
so sind die nach Absatz 1 Sätze 1 und 2 erhobenen Daten
sofort automatisiert zu löschen. 2Gespeicherte Daten dürfen
außer im Fall einer Ausschreibung zur polizeilichen Be-
obachtung (§ 37) nicht zu einem Bewegungsbild verbun-
den werden.

(4) 1Der Einsatz des automatisierten Kennzeichenlesesys-
tems ist offen durchzuführen und kenntlich zu machen.
2Eine verdeckte Datenerhebung ist nur zulässig, wenn
durch eine offene Datenerhebung der Zweck der Maßnah-
me gefährdet würde.
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(5) 1Der Einsatz des automatisierten Kennzeichenlesesys-
tems bedarf der schriftlichen Anordnung. 2In der Anord-
nung sind Zweck, Ort, Umfang und Dauer des Einsatzes,
die zum Abgleich heranzuziehenden Fahndungsbestände
oder anderen polizeilichen Dateien und die wesentlichen
Gründe anzugeben. 3Bei Gefahr im Verzug sind die Anga-
ben nach Satz 2 unverzüglich nachträglich zu dokumen-
tieren.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 17. Dezember 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l



Nds. GVBl. Nr. 25/2019, ausgegeben am 27. 12. 2019

430

G e s e t z
zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften

Vom 17. Dezember 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes

Das Niedersächsische Schulgesetz in der Fassung vom 3. März
1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 15
des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Abweichend von Satz 1 Nrn. 1 und 3 ist dieses Ge-
setz anzuwenden auf die Berufsfachschule — Ergo-
therapie —, auf die Berufsfachschule — Pharmazeu-
tisch-technische Assistentin/Pharmazeutisch-techni-
scher Assistent — und auf die Pflegeschulen nach § 9
des Pflegeberufegesetzes (PflBG) vom 17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert durch Artikel 16
des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307).“

b) Es wird der folgende Absatz 6 angefügt:

„(6) Dieses Gesetz trifft in Ausführung des Pflegebe-
rufegesetzes auch Regelungen für Einrichtungen zur
Durchführung der praktischen Ausbildung nach § 7
PflBG.“

2. Dem § 16 wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) 1Pflegeschulen nach § 9 PflBG werden in Form einer
Berufsfachschule geführt. 2Für öffentliche Pflegeschulen
ist das Land Rechtsträger im Sinne des § 2 der Pflegeberufe-
Ausbildungsfinanzierungsverordnung vom 2. Oktober 2018
(BGBl. I S. 1622). 3Auf die Kosten der öffentlichen Pflege-
schulen finden die §§ 112 bis 113 nur Anwendung, so-
weit sich die Aufbringung der Kosten nicht nach den
§§ 26 Abs. 2 bis 36 PflBG richtet. 4Pflegeschulen in freier
Trägerschaft werden die Kosten, die durch die Erteilung
von allgemeinbildendem Unterricht entstehen, sowie die
Investitionskosten im Sinne des § 27 Abs. 1 Satz 4 PflBG
auf Antrag in angemessener Höhe erstattet, soweit diese
nicht nach anderen Vorschriften ausgeglichen werden;
die §§ 149 und 150 finden keine Anwendung. 5Das Kul-
tusministerium wird ermächtigt, durch Verordnung

1. das Nähere zur Erstattung der Kosten nach Satz 4 zu
regeln,

2. gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 PflBG einen verbindlichen
Lehrplan als Grundlage für die Erstellung der schulin-
ternen Curricula der Pflegeschulen zu erlassen,

3. gemäß § 7 Abs. 5 PflBG die Anforderungen an die Ge-
eignetheit von Einrichtungen zur Durchführung von
Teilen der praktischen Ausbildung nach § 7 Abs. 1
und 2 PflBG zu regeln sowie das während der prakti-
schen Ausbildung zu gewährleistende Verhältnis von
Auszubildenden zu Pflegekräften festzulegen,

4. Bestimmungen gemäß § 9 Abs. 3 PflBG zu treffen.“

3. § 17 erhält folgende Fassung:

„§ 17

Berufseinstiegsschule

(1) Die Berufseinstiegsschule vermittelt ihren Schüle-
rinnen und Schülern neben der allgemeinen auch eine
fachliche Bildung, deren Schwerpunkt in der Vorberei-
tung auf eine berufliche Ausbildung oder auf eine Berufs-
tätigkeit liegt. 

(2) 1In der Berufseinstiegsschule werden Schülerinnen
und Schüler unterrichtet, die keinen Hauptschulab-
schluss haben oder die sonst erwarten lassen, dass sie
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten noch verbessern müs-
sen, um die erforderliche Reife für das erfolgreiche Absol-
vieren einer beruflichen Ausbildung zu erlangen. 2Die
Berufseinstiegsschule umfasst die Klassen 1 und 2, die je-
weils ein Jahr dauern. 3In Klasse 1 werden nur Schülerin-
nen und Schüler aufgenommen, die zur Erlangung der
erforderlichen Reife nach Satz 1 auf eine besondere indi-
viduelle Förderung angewiesen und zudem noch schul-
pflichtig sind. 4Die übrigen Schülerinnen und Schüler
werden unmittelbar in Klasse 2 aufgenommen. 5An der
Berufseinstiegsschule kann der Hauptschulabschluss
nach Klasse 2 erworben werden.

(3) 1Die Berufseinstiegsschule wird mit Vollzeitunter-
richt geführt. 2Für Schülerinnen und Schüler, die an Ein-
stiegsqualifizierungen nach § 54 a des Dritten Buchs des
Sozialgesetzbuchs (SGB III) teilnehmen, kann die Klasse 2
in Form von Teilzeitunterricht geführt werden.

(4) 1Zusätzlich zu den Klassen 1 und 2 können an der
Berufseinstiegsschule Sprach- und Integrationsklassen ein-
gerichtet werden. 2In diesen werden Schülerinnen und
Schüler unterrichtet, die zur Erlangung der erforderli-
chen Reife nach Absatz 2 Satz 1 mindestens ihre Kennt-
nisse der deutschen Sprache verbessern müssen. 3Der
Wechsel in Klasse 1 oder in Klasse 2 ist nach Erlangung
hinreichender Sprachkenntnisse bei Vorliegen der jewei-
ligen dafür geltenden Voraussetzungen möglich.“

4. In § 19 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „in einen Beruf
eingeführt oder für einen Beruf ausgebildet“ durch die
Worte „in einen Berufsbereich eingeführt“ ersetzt.

5. § 21 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung:

„1Öffentliche berufsbildende Schulen können sich mit
Genehmigung der Schulbehörde an der Durchführung
von Maßnahmen Dritter zur Berufsvorbereitung und
Berufsbildung beteiligen, soweit bei ihnen dafür die
organisatorischen, personellen und sächlichen Vor-
aussetzungen vorhanden sind;“.

b) Satz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

6. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Ferien“ durch das
Wort „Schulferien“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „große Ferien“
durch das Wort „Sommerferien“ ersetzt.

c) In Absatz 2 wird das Wort „Ferien“ durch das Wort
„Schulferien“ ersetzt.

7. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Absatz 1 wird durch die folgenden neu-
en Absätze 1 bis 5 ersetzt:

„(1) 1Schulen, Schulbehörden, Schulträger, Schü-
lervertretungen und Elternvertretungen dürfen perso-
nenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler
und ihrer Erziehungsberechtigten (§ 55 Abs. 1) verar-
beiten, soweit dies

1. zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schule (§ 2),

2. zur Erfüllung der Fürsorgeaufgaben,
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3. zur Erziehung oder Förderung der Schülerinnen
und Schüler,

4. zur Erforschung oder Entwicklung der Schulquali-
tät oder

5. zur Erfüllung von Aufgaben der Schulaufsicht

erforderlich ist. 2Schulen und Schulbehörden dürfen
außerdem personenbezogene Daten der Personen ver-
arbeiten,

1. die sich an einer Schule angemeldet haben,

2. auf deren Antrag ein Prüfungsverfahren nach § 27
durchgeführt wird oder

3. auf deren Antrag ein Verfahren auf Prüfung oder
Anerkennung nach den aufgrund des § 60 Abs. 1
Nrn. 5 bis 7 erlassenen Vorschriften durchgeführt
wird,

soweit dies zur Durchführung des jeweiligen Verfah-
rens erforderlich ist. 3Die Befugnis zur Verarbeitung
nach Satz 1 oder 2 umfasst jeweils auch die Befugnis
zur Übermittlung an eine andere in Satz 1 oder 2 ge-
nannte Stelle zu einem in Satz 1 oder 2 genannten
Zweck; im Übrigen dürfen die in den Sätzen 1 und 2
genannten Stellen personenbezogene Daten der Schü-
lerinnen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtig-
ten oder der in Satz 2 genannten Personen an andere
Stellen zu anderen Zwecken nur übermitteln, soweit
dies nach den Absätzen 2 bis 10 oder nach besonde-
ren Rechtsvorschriften zulässig ist.

(2) 1Schulen und Schulbehörden dürfen personen-
bezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und
ihrer Erziehungsberechtigten auf Ersuchen übermit-
teln

1. den Landkreisen und kreisfreien Städten, soweit
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 5 des
Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen
Gesundheitsdienst erforderlich ist,

2. den Trägern der Schülerbeförderung oder den von
ihnen nach § 114 Abs. 6 Satz 1 mit der Durchfüh-
rung der Aufgaben betrauten Gemeinden und
Samtgemeinden, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nach § 114 erforderlich ist,

3. der Landesunfallkasse Niedersachsen, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben der gesetzlichen Un-
fallversicherung in Bezug auf die nach § 2 Abs. 1
Nr. 8 b des Siebten Buchs des Sozialgesetzbuchs
kraft Gesetzes versicherten Schülerinnen und
Schüler erforderlich ist, und

4. den berufsständischen Kammern, soweit dies zur
Gewährleistung der Berufsausbildung oder zur Er-
füllung der Aufgaben der jeweiligen Kammer nach
§ 76 des Berufsbildungsgesetzes erforderlich ist.

2Schulen und Schulbehörden dürfen personenbezo-
gene Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer
Erziehungsberechtigten ferner anderen öffentlichen
Stellen übermitteln, soweit dies

1. zur Erfüllung einer gesetzlichen Auskunfts- oder
Meldepflicht der Schule oder der Schulbehörde er-
forderlich ist oder

2. zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der ande-
ren Stelle erforderlich ist und die Voraussetzungen
für eine Zweckänderung nach § 6 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3
oder 5 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes
vorliegen.

3Die in Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Stellen dürfen
die an sie übermittelten Daten nur zu dem Zweck ver-
arbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihnen übermittelt
wurden; eine Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken
ist nur zulässig, soweit die Voraussetzungen für eine

Zweckänderung vorliegen. 4Die Übermittlung an die
in Satz 1 Nrn. 3 und 4 und Satz 2 genannten Stellen
ist nur zulässig, wenn anzunehmen ist, dass die emp-
fangende Stelle die Daten im Einklang mit der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72;
2018 Nr. L 127 S. 2) verarbeitet.

(3) 1Schulen und Schulbehörden dürfen personen-
bezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und
ihrer Erziehungsberechtigten außerdem auf Ersuchen
übermitteln

1. den Ersatzschulen und den Ergänzungsschulen in
den Fällen der §§ 160 und 161, soweit dies erfor-
derlich ist, um die Finanzhilfe abzurechnen oder
zu gewährleisten, dass die Schulpflicht erfüllt wird,

2. den nach § 164 anerkannten Tagesbildungsstätten,
soweit dies erforderlich ist, um zu gewährleisten,
dass die Schulpflicht erfüllt wird, und

3. den außerschulischen Einrichtungen nach § 69 Abs. 3
und den Jugendwerkstätten nach § 69 Abs. 4, so-
weit dies erforderlich ist, um einen einzelfallbezo-
genen Förderplan aufzustellen oder zu gewährleis-
ten, dass die Schulpflicht erfüllt wird. 

2Schulen und Schulbehörden dürfen personenbezo-
gene Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer
Erziehungsberechtigten ferner auf Ersuchen übermit-
teln

1. den Stellen der betrieblichen oder außerbetriebli-
chen Berufsbildung, die gemeinsam mit berufsbil-
denden Schulen im Rahmen der dualen Ausbil-
dung ausbilden, soweit dies zur Gewährleistung
der Berufsausbildung erforderlich ist, oder

2. einer anderen nichtöffentlichen Stelle, soweit diese
einen rechtlichen Anspruch auf Kenntnis der Da-
ten glaubhaft macht,

und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an der
Geheimhaltung der Daten das Interesse an ihrer Über-
mittlung überwiegt. 3Die Übermittlung an die in den
Sätzen 1 und 2 genannten Stellen ist nur zulässig,
wenn sich die empfangende Stelle gegenüber der
übermittelnden Stelle verpflichtet hat, die Daten nur
für den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie
ihr übermittelt wurden; eine Weiterverarbeitung zu
anderen Zwecken ist nur zulässig, wenn eine Über-
mittlung nach Satz 1 oder 2 zulässig wäre und die
übermittelnde Stelle zugestimmt hat. 4Die in Satz 1
genannten Stellen dürfen den Schulen und Schulbe-
hörden personenbezogene Daten der Schülerinnen
und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten über-
mitteln, soweit dies zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben der Schule oder der Schulbehörde erforder-
lich ist; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Schulen dürfen die in Absatz 6 Satz 3 genannten
personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schü-
ler und ihrer Erziehungsberechtigten auf Ersuchen
übermitteln

1. den Agenturen für Arbeit, soweit dies zur Durch-
führung der Berufsberatung nach § 30 des Dritten
Buchs des Sozialgesetzbuchs erforderlich ist,

2. den Trägern der Jugendhilfe zum Zweck des Ange-
bots, soweit dies erforderlich ist, um

a) sozialpädagogische Hilfen nach § 13 Abs. 1 des
Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII)
oder
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b) geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsmaßnahmen nach
§ 13 Abs. 2 SGB VIII, auch in Verbindung mit
§ 27 Abs. 3 Satz 2 und § 41 Abs. 2 SGB VIII,

anzubieten, sowie

3. den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach § 6 des Zweiten Buchs des Sozialge-
setzbuchs (SGB II), soweit dies erforderlich ist, um
Leistungen der Beratung und der Eingliederung in
Ausbildung nach § 1 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II zu
erbringen.

(5) 1Internetbasierte Lern- und Unterrichtsplattfor-
men dürfen nur eingesetzt werden, soweit diese den
Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung
und der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvor-
schriften entsprechen und die Schulleitung dem Ein-
satz zugestimmt hat. 2Die Schule darf für den Einsatz
digitaler Lehr- und Lernmittel neben den personenbe-
zogenen Daten der Schülerinnen und Schüler und ih-
rer Erziehungsberechtigten auch personenbezogene
Daten der Lehrkräfte verarbeiten; im Übrigen gilt hier-
für Absatz 1 Satz 1.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6 und wie folgt ge-
ändert:

In Satz 1 werden nach dem Wort „gesetzlichen“ die
Worte „Vertreterinnen oder“ eingefügt.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 7 und wie folgt ge-
ändert:

In den Sätzen 1 und 4 wird jeweils die Angabe „Ab-
satz 2“ durch die Angabe „Absatz 6“ ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 8 und wie folgt ge-
ändert:

Der Klammerzusatz „(§ 55 Abs. 1)“ wird gestrichen.

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 9 und wie folgt ge-
ändert:

Es werden die Worte „Schulinspektion dürfen Perso-
naldaten (§ 88 Abs. 1 des Niedersächsischen Beam-
tengesetzes)“ durch die Worte „Behörde nach § 123 a
dürfen personenbezogene Daten“ ersetzt sowie nach
dem Wort „es“ die Worte „sich nicht um Personalak-
tendaten handelt und dies“ eingefügt.

f) Es wird der folgende Absatz 10 angefügt:

„(10) Von den besonderen Kategorien personenbe-
zogener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Da-
tenschutz-Grundverordnung dürfen aufgrund der
Regelungen in den Absätzen 1 bis 3 nur verarbeitet
werden

1. Gesundheitsdaten, soweit dies erforderlich ist,

a) um die Schulfähigkeit festzustellen,

b) um die Aufgaben der Schülerbeförderung nach
§ 114 erfüllen zu können,

c) um der Landesunfallkasse die Erfüllung ihrer
Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung
zu ermöglichen,

d) um die betroffene Person zu schützen,

e) um festzustellen, ob ein Nachteilsausgleich zu
gewähren ist,

f) um einen Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung festzustellen oder eine solche Un-
terstützung anzubieten oder zu leisten,

g) um festzustellen, ob die Schulpflicht erfüllt wird,

h) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Gesundheit und des In-
fektionsschutzes,

i) um die Aufgabe der obersten Schulbehörde
nach § 157 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 erfüllen zu kön-
nen,

2. Daten, aus denen religiöse oder weltanschauliche
Überzeugungen hervorgehen, soweit dies zur Or-
ganisation des Unterrichts erforderlich ist,

3. Daten, aus denen die Herkunft hervorgeht, soweit
dies erforderlich ist, um

a) einen Bedarf an Maßnahmen zur Verbesserung
der Sprachkenntnisse nach § 17 Abs. 4, an be-
sonderen Sprachfördermaßnahmen nach § 64
Abs. 3 oder an der Erteilung herkunftssprachli-
chen Unterrichts festzustellen oder eine solche
Maßnahme anzubieten oder durchzuführen,

b) die Aufgabe der obersten Schulbehörde nach
§ 157 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erfüllen zu können.“

8. In § 32 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „jährlich“ durch die
Worte „mindestens alle zwei Jahre“ ersetzt.

9. Dem § 36 Abs. 3 wird der folgende Satz 6 angefügt:

„6Ist der Gegenstand einer Teilkonferenz eine Angelegen-
heit, die ausschließlich einzelne Schülerinnen oder Schü-
ler betrifft, so sind neben den pädagogischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern nach Satz 1 Nr. 1 nur diejenigen
mit Stimmrecht ausgestatteten Lehrkräfte, Referendarin-
nen, Referendare, Anwärterinnen und Anwärter verpflich-
tet, an der Teilkonferenz teilzunehmen, die die Schüle-
rinnen oder Schüler planmäßig unterrichten.“

10. § 38 a Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt geän-
dert:

aa) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. Anträge an die Schulbehörde auf Genehmi-
gung der Beteiligung einer berufsbildenden
Schule an Maßnahmen Dritter (§ 21 Abs. 3),“.

bb) Nummer 9 erhält folgende Fassung:

„9. die Form, in der die Oberschule geführt wird
(§ 10 a Abs. 2 Satz 1), sowie die Erteilung
jahrgangsbezogenen oder schulzweigspezifi-
schen Unterrichts an der Oberschule (§ 10 a
Abs. 2 Satz 2),“.

cc) Es werden die folgenden neuen Nummern 14
und 15 eingefügt:

„14. Beschwerden gegen Verbote oder Auflagen
nach § 81 Abs. 2 Satz 3,

15. Mitgliederzahl und Zusammensetzung des
nach § 40 einzurichtenden Beirats,“.

dd) Die bisherigen Nummern 14 und 15 werden
Nummern 16 und 17.

ee) In der neuen Nummer 17 Buchst. d wird das
Wort „jährliche“ gestrichen.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Soweit die Schule einen Plan der vorgesehenen
Schulfahrten aufstellt oder konfessionell-kooperati-
ven Religionsunterricht nach Maßgabe der hierfür gel-
tenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften einführt,
bedarf dies jeweils der Zustimmung des Schulvorstan-
des.“

11. In § 40 Satz 1 werden die Worte „richtet der Schulvor-
stand einen Beirat ein“ durch die Worte „ist ein Beirat
einzurichten“ ersetzt.

12. § 59 Abs. 5 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der in Klasse 2
der Berufseinstiegsschule nicht hinreichend gefördert
werden kann, kann in Klasse 1 überwiesen werden.“
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13. § 60 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. die Aufnahme in Schulen der Sekundarbe-
reiche I und II sowie in die Förderschule,
wobei nähere Bestimmungen

a) über die Aufnahmevoraussetzungen ein-
schließlich der Voraussetzungen, unter
denen die Aufnahme an berufsbildenden
Schulen unter Berücksichtigung der au-
ßerschulischen Vorbildung erfolgt,

b) über die Aufnahmekapazität, bei berufs-
bildenden Schulen auch unter Berück-
sichtigung der Auswirkungen auf die
Bildungsgänge anderer Schulen, und

c) über das Auswahlverfahren

getroffen werden können,“.

bb) In Nummer 2 werden nach den Worten „die Ver-
setzung,“ die Worte „das Absehen vom Erforder-
nis der Versetzung,“ eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2In den Verordnungen nach Absatz 1 Nr. 5 kön-
nen die Voraussetzungen geregelt werden, unter
denen in eine Leistungsbewertung Einschätzun-
gen zu in außerschulischen Einrichtungen er-
brachten Leistungen einbezogen werden dürfen,
die durch in diesen außerschulischen Einrichtun-
gen tätiges Personal vorgenommen werden.“

14. § 61 Abs. 3 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. Ausschluss bis zu einem Monat vom Unterricht in
einem Fach oder in mehreren Fächern, ganz oder
teilweise von den außerunterrichtlichen Angeboten
oder ganz oder teilweise von mehrtägigen Schulfahr-
ten,“.

15. In § 64 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „zwischen dem
1. Juli und dem“ durch die Worte „in dem Zeitraum vom
1. Juli bis zum“ ersetzt.

16. § 65 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Wer an Maßnahmen der beruflichen Umschulung in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf oder an einer Ein-
stiegsqualifizierung nach § 54 a SGB III teilnimmt, kann
für die Dauer der Maßnahmen oder der Einstiegsqualifi-
zierung die Berufsschule besuchen, soweit ein entspre-
chendes Bildungsangebot zur Verfügung steht.“

17. § 67 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Auszubildende erfüllen ihre Berufsschul-
pflicht durch den Besuch einer Berufsschule, die den
Bildungsgang des gewählten Ausbildungsberufs führt.
2Auszubildende, die eine Berufsschule in einem ande-
ren Bundesland besuchen möchten, haben dies der
Schulbehörde anzuzeigen.“

b) In Absatz 5 werden die Worte „Blockunterricht zu er-
füllen haben“ durch die Worte „Unterricht in Bildungs-
gängen zu erfüllen haben, die in Anwendung von § 104
eingerichtet wurden“ ersetzt.

18. In § 69 Abs. 4 Sätze 2 und 3 wird jeweils im Klammer-
zusatz die Angabe „Abs. 3“ durch die Angabe „Abs. 2
Satz 3“ ersetzt.

19. § 70 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 werden die Worte „oder einen freiwilli-
gen Wehrdienst“ gestrichen.

b) Am Ende der Nummer 4 wird der Punkt durch ein
Komma und das Wort „und“ ersetzt.

c) Es wird die folgende Nummer 5 angefügt:

„5. für Schulpflichtige, die der Bundeswehr als Sol-
datin oder Soldat angehören.“

20. § 81 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„4Gegen ein Verbot oder eine Auflage nach Satz 3 kann
bei der Schule Beschwerde eingelegt werden.“

21. In § 106 Abs. 8 Satz 3 wird nach dem Wort „Kommunal-
verfassungsgesetzes“ der Klammerzusatz „(NKomVG)“ ein-
gefügt.

22. § 112 a wird gestrichen.

23. § 124 Abs. 3 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Für Fachschulen für sozialpädagogische, heilpädagogi-
sche oder heilerziehungspflegerische Berufe gelten die
Absätze 1 und 2 entsprechend;“.

24. § 145 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird das Wort „Anstellungsverhältnis“
durch das Wort „Arbeitnehmerverhältnis“ ersetzt.

b) In Nummer 3 werden die Worte „Gehälter und Vergü-
tungen“ durch das Wort „Entgelte“ und das Wort „Ge-
hältern“ durch das Wort „Entgelten“ ersetzt.

c) In Nummer 4 wird das Wort „Angestelltenversiche-
rung“ durch die Worte „gesetzlichen Rentenversiche-
rung“ ersetzt.

25. § 155 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 7 werden die Worte „im Angestellten-
verhältnis“ durch ein Komma und die Worte „die in
einem Arbeitnehmerverhältnis stehen,“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Vergütungen“ durch das
Wort „Entgelte“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 1 werden die Worte „angestellte
Lehrkräfte“ durch die Worte „Lehrkräfte, die in
einem Arbeitnehmerverhältnis stehen,“ ersetzt.

cc) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

„3Ein Erstattungsanspruch nach Satz 2 Nr. 4
Buchst. b bleibt auch nach Aufhebung einer in
§ 154 Abs. 1 genannten Schule, an der die Lehr-
kraft tätig war, bestehen.“

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

26. In § 157 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 werden
jeweils nach der Angabe „und 156“ die Worte „mit Aus-
nahme des § 155 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 Buchst. b“ eingefügt.

27. § 179 erhält folgende Fassung:

„§ 179

Übergangsregelung für die Ausbildung
zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger

(1) Auf eine am 31. Dezember 2019 bestehende Berufs-
fachschule – Altenpflege – sind die Vorschriften dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen in der am 31. Dezember 2019 geltenden
Fassung längstens bis zum 31. Dezember 2024 weiter an-
zuwenden.

(2) Zwischen der oder dem Auszubildenden, dem Trä-
ger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschule
kann schriftlich vereinbart werden, dass eine vor Ablauf
des 31. Dezember 2019 begonnene Ausbildung zur Al-
tenpflegerin oder zum Altenpfleger abweichend von § 66
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Abs. 2 Satz 1 PflBG mit Beginn des Schuljahres 2020/
2021 nach den ab dem 1. Januar 2020 geltenden Vor-
schriften fortgesetzt wird.“

28. § 183 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird gestrichen.

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

b) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2.

29. § 185 erhält folgende Fassung:

„§ 185

Übergangsregelung
für die Berufseinstiegsschule

1Am 31. Juli 2020 bestehende Berufseinstiegsschulen,
die nur das Berufsvorbereitungsjahr führen, können als
Klasse 1 der Berufseinstiegsschule weitergeführt werden.
²Am 31. Juli 2020 bestehende Berufseinstiegsschulen, die
nur die Berufseinstiegsklasse führen, können als Klasse 2
der Berufseinstiegsschule weitergeführt werden.“

30. § 195 erhält folgende Fassung:

„§ 195

Sonderregelung für die Stadt Göttingen

(1) Die für kreisfreie Städte geltenden Vorschriften die-
ses Gesetzes sind auf die Stadt Göttingen nicht anzuwen-
den (§ 16 Abs. 2 NKomVG).

(2) Abweichend von § 102 Abs. 2 ist die Stadt Göttin-
gen in ihrem Gebiet auch Schulträger für die allgemein-
bildenden Schulen nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b bis i.“

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
über Schulen für Gesundheitsfachberufe

und Einrichtungen für die praktische Ausbildung

Das Niedersächsische Gesetz über Schulen für Gesundheits-
fachberufe und Einrichtungen für die praktische Ausbildung
vom 22. November 2016 (Nds. GVBl. S. 250) wird wie folgt
geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Nummern 2 und 3 werden gestrichen.

b) Die bisherigen Nummern 4 bis 11 werden Nummern 2
bis 9.

2. Dem § 8 werden die folgenden Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Auf eine am 31. Dezember 2019 bestehende Schule
nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 sind die Vorschriften dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnung in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fas-
sung längstens bis zum 31. Dezember 2024 weiter anzu-
wenden.

(5) Zwischen der oder dem Auszubildenden, dem Träger
der praktischen Ausbildung und der Pflegeschule kann
schriftlich vereinbart werden, dass eine vor Ablauf des
31. Dezember 2019 begonnene Ausbildung zur Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin, zum Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger, zur Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin oder zum Gesundheits- und Krankenpfleger abwei-
chend von § 66 Abs. 1 Satz 1 des Pflegeberufegesetzes vom
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert durch
Artikel 16 des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I
S. 1307), mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 nach den
ab dem 1. Januar 2020 geltenden Vorschriften fortgesetzt
wird.“

Artikel 3

Verordnung
 über die Erstattung von Kosten

der Pflegeschulen in freier Trägerschaft

Aufgrund des § 16 Abs. 3 Satz 5 Nr. 1 des Niedersächsi-
schen Schulgesetzes in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds.
GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 dieses Geset-
zes, wird verordnet:

§ 1

Erstattung von Kosten für die Erteilung
von allgemeinbildendem Unterricht

Die Kosten, die den Pflegeschulen nach § 9 des Pflegeberu-
fegesetzes (PflBG) in freier Trägerschaft durch die Erteilung
von allgemeinbildendem Unterricht gemäß der Verordnung
über berufsbildende Schulen entstehen, werden auf Antrag in
Höhe einer monatlichen Pauschale von 390 Euro je Klasse er-
stattet, soweit die Kosten nicht nach anderen Vorschriften
ausgeglichen werden.

§ 2

Erstattung von Investitionskosten

(1) Die Investitionskosten nach § 27 Abs. 1 Satz 4 PflBG der
Pflegeschulen in freier Trägerschaft werden auf Antrag nach
Maßgabe der Absätze 2 und 3 erstattet, soweit die Kosten nicht
nach anderen Vorschriften ausgeglichen werden.

(2) Jede Pflegeschule in freier Trägerschaft erhält als Pau-
schalen

1. für das Vorhalten allgemeiner Räumlichkeiten monatlich
1 600 Euro und

2. für das Vorhalten der erforderlichen Unterrichtsräume

a) beim Führen einer Klasse monatlich 500 Euro,

b) beim Führen von zwei Klassen monatlich 400 Euro je
Klasse und

c) beim Führen von mehr als zwei Klassen monatlich
800 Euro für zwei Klassen und monatlich 300 Euro je
weiterer Klasse.

(3) Sind die Beträge nach Absatz 2 Nr. 2 für das Vorhalten
der erforderlichen Räume nicht auskömmlich, so werden die
tatsächlichen Kosten erstattet, höchstens jedoch das 1,5-Fache
des Betrages, der sich aus Absatz 2 Nr. 2 ergibt.

§ 3

Verfahren

(1) 1Über Anträge nach den §§ 1 und 2 entscheidet die
Schulbehörde. 2Die Anträge sind spätestens zwei Monate
nach Beginn des Schuljahres für das gesamte Schuljahr zu
stellen. 3Werden Kosten nach § 2 Abs. 3 geltend gemacht, so
sind sie darzulegen.

(2) 1Auf Antrag werden monatliche Abschläge in Höhe der
zu erwartenden Erstattung gewährt. 2Die Abschläge werden
jeweils zum Monatsende gezahlt. 3Ändert sich die Anzahl der
Klassen im Laufe des Schuljahres, so hat die Pflegeschule dies
unverzüglich mitzuteilen.

(3) 1Nach Ablauf des Schuljahres wird für die einzelnen
Monate der Erstattungsbetrag festgesetzt. 2Hierfür hat die Pfle-
geschule der Schulbehörde innerhalb von zwei Monaten nach
Ende des Schuljahres einen Nachweis über die Zahl der Klas-
sen und gegebenenfalls Nachweise in Bezug auf § 2 Abs. 3
vorzulegen. 3Hält die Schulbehörde die Darlegungen und
Nachweise für nicht ausreichend, so fordert sie die Pflege-
schule auf, innerhalb von zwei Wochen Stellung zu nehmen
und gegebenenfalls weitere Nachweise vorzulegen. 4Kommt
die Pflegeschule der Aufforderung nicht nach, so kann die
Schulbehörde den Erstattungsbetrag aufgrund einer Schät-
zung festsetzen.
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Artikel 4

Änderung der Verordnung
über berufsbildende Schulen

Aufgrund des § 19 Abs. 6 und des § 60 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und
5, Abs. 2 und 4 des Niedersächsischen Schulgesetzes in der
Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 dieses Gesetzes, wird verordnet:

Die Verordnung über berufsbildende Schulen vom 10. Juni
2009 (Nds. GVBl. S. 243), zuletzt geändert durch Artikel 1 der
Verordnung vom 11. Januar 2019 (Nds. GVBl. S. 5), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Sie gilt auch für Pflegeschulen nach § 9 des Pfle-
geberufegesetzes (PflBG) in freier Trägerschaft.“

b) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) § 2 Abs. 2, §§ 5 bis 21, 23 Abs. 2 bis 4 und § 24
gelten nicht für die Pflegeschulen nach § 9 PflBG.“

2. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„(2) Ergänzend und abweichend von den §§ 1 bis 32
sowie ergänzend zu den Bestimmungen des Pflegeberu-
fegesetzes und der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1572),
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 15. August
2019 (BGBl. I S. 1307), gelten die Regelungen der
Anlage 10 für die Pflegeschulen nach § 9 PflBG.“

3. Anlage 4 (zu § 33) wird wie folgt geändert:

a) § 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nummer 1 wird gestrichen.

bbb) Die bisherigen Nummern 2 bis 18 werden
Nummern 1 bis 17.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „Satz 1 Nrn. 4, 11
und 14“ durch die Verweisung „Satz 1 Nrn. 3, 10
und 13“ ersetzt.

b) § 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 1 wird die Angabe „Nrn. 1, 2 und 6“
durch die Angabe „Nrn. 1 und 5“ ersetzt.

bb) In Absatz 2 wird die Angabe „Nrn. 1, 6, 10, 11, 12,
14, 15 und 16“ durch die Angabe „Nrn. 5, 9 bis 11
und 13 bis 15“ ersetzt.

cc) In Absatz 4 wird die Angabe „— Altenpflege —,“
gestrichen.

c) § 3 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 wird gestrichen.

bb) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Absätze 2
bis 4.

cc) Absatz 6 wird gestrichen.

dd) Die bisherigen Absätze 7 bis 13 werden Absätze 5
bis 11.

ee) Im neuen Absatz 10 Satz 1 wird die Angabe „—
Altenpflege —,“ gestrichen.

d) § 9 wird wie folgt geändert:

aa) In der Überschrift wird die Angabe „— Altenpfle-
ge —,“ gestrichen.

bb) Absatz 1 wird gestrichen.

cc) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 1
und 2.

4. Es wird die folgende Anlage 10 (zu § 33) angefügt:

„Anlage 10
(zu § 33)

Ergänzende und abweichende Vorschriften 
für die Pflegeschulen

§ 1

Anforderungen an Pflegeschulen

(1) 1Eine Pflegeschule muss im ersten Schuljahrgang
mindestens eine Klasse führen, der mindestens 14 Schüle-
rinnen oder Schüler angehören. 2In einem Landkreis oder
einer kreisfreien Stadt, dessen oder deren Einwohnerzahl
zum 31. Dezember des Jahres des zuletzt vorliegenden sta-
tistischen Berichts zum Bevölkerungsstand des Landesam-
tes für Statistik weniger als 100 000 beträgt, genügen
abweichend von Satz 1 zwölf Schülerinnen oder Schüler.
3Einer Klasse gehören höchstens 25 Schülerinnen oder
Schüler an.

(2) 1Die Pflegeschule nach § 9 PflBG in freier Träger-
schaft muss über die erforderlichen Räume für die Ertei-
lung des theoretischen und praktischen Unterrichts
verfügen. 2Räume für den theoretischen Unterricht müs-
sen so groß sein, dass je Schülerin und je Schüler mindes-
tens 2 m² zur Verfügung stehen. 3Räume, in denen der
praktische Unterricht stattfindet, müssen so groß sein,
dass für jede Schülerin und für jeden Schüler mindestens
2,5 m² zur Verfügung stehen.

(3) 1Die Ausbildungsjahrgänge sind getrennt zu unter-
richten. 2Die Ausbildung darf in einzelnen Fächern oder
Themenbereichen oder in interdisziplinär angelegten Pro-
jekten abweichend von Satz 1 durchgeführt werden, wenn
das Erreichen des Ausbildungsziels nicht gefährdet ist.

(4) 1Der Unterricht ist von Lehrkräften durchzuführen,
die die Qualifikation nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 PflBG für die
Durchführung des theoretischen Unterrichts haben. 2Für
die Vermittlung fachpraktischer Unterrichtsinhalte kann
eine Klasse für bis zu 500 Unterrichtsstunden in zwei
Gruppen unterrichtet werden. 3Eine Gruppe nach Satz 2
kann von einer Lehrkraft unterrichtet werden, die die Qua-
lifikation nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 PflBG für die Durchfüh-
rung des praktischen Unterrichts hat. 4Die Verantwortung
für den gesamten Unterricht obliegt einer Lehrkraft nach
Satz 1.

§ 2

Gliederung des Unterrichts

(1) Abweichend von § 28 Abs. 1 Satz 1 NSchG kann aus
schulorganisatorischen Gründen das Schuljahr der Pflege-
schule im Jahr 2020 in dem Zeitraum vom 1. April bis
zum 1. Oktober und ab dem Jahr 2021 sowohl in dem Zeit-
raum vom 1. Februar bis zum 1. April als auch in dem
Zeitraum vom 1. Juli bis zum 1. Oktober beginnen.

(2) 1Die schulinternen Curricula der Pflegeschulen sind
auf der Grundlage der Rahmenpläne der Fachkommission
nach § 53 PflBG zu erstellen und müssen die Vorgaben der
Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung be-
rücksichtigen. 2Es ist allgemeinbildender Unterricht in den
Fächern Deutsch/Kommunikation, Fremdsprache/Kommu-
nikation, Politik und Religion im Umfang von mindestens
280 Unterrichtsstunden berufsbezogen zu erteilen.

(3) Entscheidet sich eine Schülerin oder ein Schüler ei-
ner Klasse, eine Ausbildung

1. zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger nach Maßga-
be des § 59 Abs. 2 PflBG oder
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2. zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger nach Maßga-
be des § 59 Abs. 3 PflBG

durchzuführen, so kann der Unterricht im letzten Ausbil-
dungsdrittel binnendifferenziert innerhalb einer Klasse
durchgeführt werden.

§ 3

Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung nach § 6 Abs. 5 PflBG wird durch
die Pflegeschulen in eigener Verantwortung durchge-
führt.“

Artikel 5

Änderung der Niedersächsischen Verordnung 
über Anforderungen an Schulen für Gesundheitsfachberufe 

und an Einrichtungen für die praktische Ausbildung

Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 2 des Niedersächsischen Ge-
setzes über Schulen für Gesundheitsfachberufe und Einrich-
tungen für die praktische Ausbildung vom 22. November
2016 (Nds. GVBl. S. 250), geändert durch Artikel 2 dieses Ge-
setzes, wird verordnet:

Die Niedersächsische Verordnung über Anforderungen an
Schulen für Gesundheitsfachberufe und an Einrichtungen für
die praktische Ausbildung vom 19. Oktober 2017 (Nds. GVBl.
S. 434), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. Ja-
nuar 2019 (Nds. GVBl. S. 5), wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 6 und 17 werden gestrichen.

2. § 18 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Tages-
kliniken ist für die Praxisanleitung qualifiziert, wer

1. eine Fortbildung, die einer Weiterbildung nach Anlage 1
Abschnitt A Nr. 3.1 der Verordnung über die Weiter-
bildung in Gesundheitsfachberufen entspricht, absol-

viert hat und über praktische und theoretische Erfah-
rung in der Praxisanleitung im Umfang von 40 Stun-
den verfügt, die von der entsprechenden Schule bestä-
tigt wurde,

2. ein Hochschulstudium der Medizinpädagogik, Pflege-
pädagogik, Pflegewissenschaft oder ein Hochschulstu-
dium mit vergleichbaren Schwerpunkten erfolgreich
abgeschlossen hat,

3. ein Hochschulstudium der Erziehungswissenschaften
erfolgreich abgeschlossen hat und die Erlaubnis zum
Führen einer Berufsbezeichnung ,Pflegefachfrau‘ oder
,Pflegefachmann‘, ,Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin‘ oder ,Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger‘ oder ,Altenpflegerin‘ oder ,Altenpfleger‘ besitzt,

4. die Erlaubnis zum Führen einer Weiterbildungsbe-
zeichnung nach § 1 der Verordnung über die Weiterbil-
dung in Gesundheitsfachberufen besitzt oder auf
Antrag erhält oder eine nach § 11 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Gesundheitsfachberufegesetzes weitergel-
tende Erlaubnis zum Führen einer Weiterbildungsbe-
zeichnung besitzt,

5. vor Inkrafttreten der Verordnung über die Weiterbil-
dung in Gesundheitsfachberufen in Niedersachsen
eine nicht staatlich geregelte Weiterbildung zur Lehr-
kraft für Pflegeberufe und zur Pflegedienstleistung ab-
solviert hat oder

6. vor dem 1. November 2017 als Praxisanleiterin oder
Praxisanleiter tätig war.“

Artikel 6

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 2Abweichend
von Satz 1 tritt Artikel 1 Nrn. 3 bis 5, 10 bis 12, 14, 16 bis 18,
20 und 29 am 1. August 2020 in Kraft.

Hannover, den 17. Dezember 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Niedersächsisches Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)*)

Vom 18. Dezember 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Regelungsgegenstand

Dieses Gesetz trifft

1. Regelungen über Vorhaben, Pläne und Programme, die nach
Landesrecht einer Umweltprüfung oder Vorprüfung be-
dürfen,

2. das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
ergänzende und von diesem abweichende Regelungen
über die Pflicht zur Durchführung von Umweltprüfungen
und Vorprüfungen für bestimmte Vorhaben und Program-
me, die in den Anlagen 1 und 5 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung aufgeführt sind, sowie

3. Regelungen, die die §§ 20, 31 und 68 UVPG ergänzen,
auch soweit die §§ 20 und 31 UVPG auf Vorhaben, Pläne
und Programme nach Nummer 1 entsprechend anzuwen-
den sind.

§ 2

Umweltprüfungen und Vorprüfungen
nach Landesrecht 

(1) Die in der Anlage 1 aufgeführten Vorhaben sowie die in
der Anlage 2 aufgeführten Pläne und Programme bedürfen
nach den Absätzen 2 bis 5 einer Umweltprüfung oder Vorprü-
fung.

(2) Auf die Vorhaben, Pläne und Programme nach Absatz 1
sind § 1 Abs. 2 bis 4, die §§ 2 bis 12, 14 bis 19, 20 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2, 3 und 5, die §§ 21 bis 46, 49, 50, 54 bis 57, 60, 61, 64,
72 und 73 sowie die Anlagen 2 bis 4 und 6 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung nach Maßgabe der Absät-
ze 3 bis 5 entsprechend anzuwenden; dabei ersetzen die An-
lage 1 die Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung und die Anlage 2 die Anlage 5 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung.

(3) Vorhaben nach Anlage 1 Nr. 4 sind nur dann kumulie-
rende Vorhaben im Sinne des § 10 UVPG, wenn zusätzlich zu
den Voraussetzungen nach § 10 Abs. 4 UVPG ein enger zeitli-
cher Zusammenhang besteht.

(4) Zu den besonders zu berücksichtigenden Gebieten nach
Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG, auch in Verbindung mit Anlage 6
Nr. 2.6 UVPG, gehören auch gesetzlich geschützte Biotope
nach § 24 Abs. 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes
zum Bundesnaturschutzgesetz und Grabungsschutzgebiete
nach § 16 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes.

(5) Erfüllt die Begründung zu einem Landschaftsprogramm,
Landschaftsrahmenplan oder Landschaftsplan die Anforde-
rungen nach § 40 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 UVPG, so ist ein
Umweltbericht nicht erforderlich.

(6) Auf Linienbestimmungen für Landesstraßen nach § 37
Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes sind die
Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung, die für Linienbestimmungen nach § 47 UVPG, sol-
che vorgelagerten Verfahren und diesbezügliche vorgelagerte
Umweltprüfungen gelten, entsprechend anzuwenden. 

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/92/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten (ABl. EU Nr. L 26 S. 1), geändert durch
die Richtlinie 2014/52/EU vom 16. April 2014 (ABl. EU Nr. L 124
S. 1), sowie der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltaus-
wirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. EU Nr. L 197
S. 30).

§ 3

Umweltprüfungen und Vorprüfungen
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

(1) Die in Anlage 1 Nr. 13.2.1.1 UVPG aufgeführten Vorha-
ben unterliegen der UVP-Pflicht, wenn sie in einem Gewässer
ausgeführt werden sollen, für das das Niedersächsische Was-
sergesetz gilt.

(2) Abweichend von Anlage 1 Nr. 13.18.2 UVPG besteht für
die dort aufgeführten Vorhaben keine Pflicht zur standortbe-
zogenen Vorprüfung des Einzelfalls und keine UVP-Pflicht.

(3) Abweichend von § 35 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit
Anlage 5 Nr. 2.7 UVPG ist bei Operationellen Programmen
aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung mit
Ausnahme der Programme zur Europäischen Territorialen
Zusammenarbeit und aus dem Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie Entwicklungsprogrammen für den ländli-
chen Raum aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums, soweit sie vom Land
aufgestellt werden, eine Strategische Umweltprüfung auch
dann durchzuführen, wenn sie für Entscheidungen über die
Zulässigkeit der in § 35 Abs. 1 Nr. 2 UVPG genannten Vorha-
ben keinen Rahmen setzen.

§ 4

Zentrales Internetportal (zu § 20 UVPG)

(1) 1Für den Aufbau und Betrieb des zentralen Internetpor-
tals des Landes nach § 20 UVPG, auch in Verbindung mit § 2
Abs. 2, ist das für Umweltverträglichkeitsprüfungen allge-
mein zuständige Ministerium (Fachministerium) oder die von
diesem bestimmte Behörde zuständig. 2Das Fachministerium
macht die Internetadresse des zentralen Internetportals des
Landes im Niedersächsischen Ministerialblatt bekannt und gibt
sie auf seiner Internetseite an.

(2) 1Die zuständigen Behörden haben das zentrale Internet-
portal des Landes auch für Bekanntgaben nach § 5 Abs. 2
UVPG zu verwenden, wenn festgestellt wurde, dass

1. eine UVP-Pflicht nicht besteht oder

2. eine UVP-Pflicht besteht, die Bekanntgabe aber nicht nach
§ 5 Abs. 2 Satz 4 UVPG mit der Bekanntmachung nach § 19
UVPG verbunden wird.

2Satz 1 gilt für Vorhaben nach § 2 entsprechend.

(3) Das Fachministerium oder die von diesem nach Absatz 1
Satz 1 bestimmte Behörde ist nur für den Aufbau und Betrieb
des Internetportals des Landes, nicht aber für den Inhalt der
dort zugänglich gemachten Informationen verantwortlich.

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verord-
nung

1. in Bezug auf Vorhaben nach § 2 zu bestimmen, dass Vor-
schriften einer Verordnung nach § 20 Abs. 4 UVPG ent-
sprechend anzuwenden sind, und

2. in Bezug auf Bekanntgaben nach Absatz 2 die Art und
Weise der Zugänglichmachung sowie die Dauer der Spei-
cherung der bekannt gegebenen Dokumente zu regeln.

§ 5

Federführende Behörde (zu § 31 UVPG)

(1) 1Bedarf ein Vorhaben der Zulassung durch mehrere Lan-
desbehörden (Zulassungsbehörden), so ist federführende Be-
hörde
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1. für Vorhaben, deren Zulässigkeit einer Entscheidung nach
dem Atomgesetz, dem Strahlenschutzgesetz oder einer auf
diesen Gesetzen beruhenden Verordnung bedarf, das für
Kernenergie zuständige Ministerium, wenn es für die Ent-
scheidung zuständig ist und nicht nach § 31 Abs. 3 Satz 1
UVPG eine Bundesbehörde federführende Behörde ist,

2. für Vorhaben, die einer Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz bedürfen, die für diese Genehmi-
gung zuständige Behörde,

3. für andere Vorhaben, die einer Zulassung bedürfen, für die
eine Behörde landesweit zuständig ist, diese Behörde,

4. für alle anderen Vorhaben die jeweils höchstrangige für
eine der Entscheidungen zuständige Behörde.

2Ergibt sich die federführende Behörde nicht aus Satz 1, so be-
stimmt das Fachministerium die federführende Behörde im
Einvernehmen mit den Ministerien, die die Fach- oder Rechts-
aufsicht über die beteiligten Zulassungsbehörden führen.

(2) 1Die federführende Behörde ist neben den in § 31 Abs. 2
Satz 1 UVPG genannten Aufgaben auch zuständig für die Be-
teiligung anderer Behörden und der Öffentlichkeit nach den
§§ 17 bis 23 UVPG und für die Bekanntmachung der Ent-
scheidung und die Auslegung des Bescheides nach § 27
UVPG. 2Sie nimmt im Einvernehmen mit den anderen Zulas-
sungsbehörden bezüglich der diese betreffenden Bewertungs-
bestandteile auch die Gesamtbewertung der Umweltauswir-
kungen des Vorhabens nach § 31 Abs. 4 Satz 2 UVPG vor.
3Die anderen Zulassungsbehörden legen der federführenden
Behörde folgende Unterlagen vor:

1. den UVP-Bericht nach § 16 UVPG und

2. die das Vorhaben betreffenden entscheidungserheblichen
Berichte und Empfehlungen nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
UVPG, die den anderen Zulassungsbehörden vorliegen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Vorhaben nach § 2 ent-
sprechend.

§ 6

Überwachung der Durchführung
von bestimmten Vorhaben (zu § 68 UVPG)

1Die zuständige Behörde kann dem Träger eines Vorhabens
nach Anlage 1 Nrn. 19.3 bis 19.9 UVPG in der Zulassungsent-
scheidung aufgeben, die Überwachung nach § 68 Abs. 1
UVPG durch eigene Maßnahmen durchzuführen. 2Ist der Vor-
habenträger keine Behörde, so hat die zuständige Behörde in
der Zulassungsentscheidung sicherzustellen, dass sie auf die
Durchführung der Überwachung durch den Vorhabenträger
Einfluss nehmen kann. 3Zu diesem Zweck hat sie mindestens
festzulegen, dass der Vorhabenträger Berichte über die Ergeb-
nisse seiner Überwachungsmaßnahmen einer bestimmten Be-
hörde zu übermitteln hat und welchen Anforderungen die
Berichte entsprechen müssen.

§ 7

Übergangsvorschriften

(1) Für Vorhaben, für die das Verfahren zur Feststellung der
UVP-Pflicht im Einzelfall nach § 5 des Niedersächsischen Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung
vom 30. April 2007 (Nds. GVBl. S. 179), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 122), — im
Folgenden: Niedersächsisches Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung 2007 (NUVPG 2007) — vor dem 16. Mai
2017 eingeleitet wurde, sind die Vorschriften jenes Gesetzes
über die Vorprüfung des Einzelfalls weiter anzuwenden.

(2) Verfahren, die Zulassungsentscheidungen für Vorhaben
nach § 2 dienen, sind nach dem Niedersächsischen Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 2007 zu Ende zu
führen, wenn vor dem 16. Mai 2017

1. das Verfahren zur Unterrichtung über voraussichtlich bei-
zubringende Unterlagen in der bis dahin geltenden Fas-
sung des § 5 Abs. 1 UVPG in Verbindung mit § 7 NUVPG
2007 eingeleitet wurde oder

2. die Unterlagen nach § 6 UVPG in der bis dahin geltenden
Fassung in Verbindung mit § 7 NUVPG 2007 vorgelegt
wurden.

(3) 1Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von Plänen
und Programmen nach § 2 sind nach dem Niedersächsischen
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 2007 zu Ende
zu führen, wenn vor dem 16. Mai 2017 der Untersuchungs-
rahmen nach § 14 f Abs. 1 UVPG in der bis dahin geltenden
Fassung in Verbindung mit § 11 Abs. 1 NUVPG 2007 festge-
legt wurde. 2Verfahren nach Satz 1 sind nach den Vorschriften
dieses Gesetzes zu Ende zu führen, wenn der Untersuchungs-
rahmen nach dem 15. Mai 2017 festgelegt wurde.

(4) Besteht nach Absatz 1 oder 2 eine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung und ist
diese gemäß § 50 UVPG in Verbindung mit § 2 Abs. 2 im Be-
bauungsplanverfahren nach den Vorschriften des Baugesetz-
buchs (BauGB) durchzuführen, so gilt insoweit § 244 BauGB.

(5) 1Raumordnungsverfahren bei Vorhaben nach § 2, die
vor dem 1. März 2010 begonnen worden sind, sind nach dem
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der ab dem
1. März 2010 geltenden Fassung zu Ende zu führen. 2§ 74
Abs. 10 Sätze 2 und 3 UVPG gilt entsprechend.

§ 8

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. 2Gleichzeitig tritt das Niedersächsische Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 30. April
2007 (Nds. GVBl. S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 122), außer Kraft.

Hannover, den 18. Dezember 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Anlage 1
(zu § 2)

Liste der Vorhaben, die nach Landesrecht
einer Umweltverträglichkeitsprüfung

oder Vorprüfung bedürfen

Legende:

X in Spalte 1 = Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Vorprüfung

A in Spalte 2 = allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls, § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG in Verbindung mit § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes

S in Spalte 2 = standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls, § 7 Abs. 2 UVPG in Verbindung mit § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes

Nr. Vorhaben Spalte 1 Spalte 2

1 Nicht vom Bergrecht erfasster Abbau von Bodenschätzen

a) mit einer Abbaufläche von mehr als 25 ha, ausgenommen Steinbrüche, 

b) mit einer Abbaufläche von 10 ha bis einschließlich 25 ha, ausgenommen Steinbrüche, 

c) mit einer Abbaufläche von mehr als 1 ha bis weniger als 10 ha, einschließlich
Steinbrüchen, bei denen kein Sprengstoff eingesetzt wird;

X 

A

S

2 Zum Zweck der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung:

2.1 Beseitigung oder Beeinträchtigung einer Wallhecke, ausgenommen Wälle, die Teil
eines Waldes im Sinne des § 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald
und die Landschaftsordnung sind,

a) bei einer Beseitigung oder Beeinträchtigung von 500 m oder mehr, 

b) bei einer Beseitigung oder Beeinträchtigung von weniger als 500 m, ausgenommen
das Anlegen oder Verbreitern von bis zu zwei Durchfahrten für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge und Geräte;

X

S

2.2 Beseitigung oder Beeinträchtigung eines gesetzlich geschützten Biotops
(§ 30 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes oder § 24 Abs. 2 des Niedersächsischen
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz)

a) bei einer Beseitigung oder Beeinträchtigung von 2 ha oder mehr, 

b) bei einer Beseitigung oder Beeinträchtigung von weniger als 2 ha; 

X

S

3 Bau einer Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäischen Überein-
kommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 15. November 1975 
(BGBl. II 1983 S. 245), zuletzt geändert durch Vertrag vom 11. Dezember 1985/24. Juli 
1986 (BGBl. II 1988 S. 379), soweit es sich nicht um eine Bundesautobahn oder sonstige 
Bundesstraße handelt; X

4 Bau einer vier- oder mehrstreifigen Landes-, Kreis-, Gemeinde- oder Privatstraße, wenn
die neue Straße eine durchgehende Länge von 5 km oder mehr aufweist oder wenn eine
bestehende ein- oder zweistreifige Straße verlegt oder ausgebaut wird und der geänderte 
Straßenabschnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr aufweist; X

5 Bau einer nicht von Nummer 4 erfassten Landes-, Kreis-, Gemeinde- oder Privatstraße,
mit Ausnahme von Ortsstraßen im Sinne des § 47 Nr. 1 des Niedersächsischen Straßen-
gesetzes; A

6 Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Sinne des Flurbereinigungs-
gesetzes; A

7 Bau einer Seilbahn einschließlich der zugehörigen Einrichtungen; A

8 Bau einer Skipiste einschließlich der dazugehörigen Einrichtungen; A

9 Bau eines Feriendorfes, eines Hotelkomplexes oder einer sonstigen Einrichtung für
die Ferien- und Fremdenbeherbergung mit einer Bettenzahl von 100 oder mehr oder mit
einer Gästezimmerzahl von 80 oder mehr innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile im Sinne des § 34 des Baugesetzbuchs (BauGB) oder im Außenbereich im Sinne 
des § 35 BauGB; A

10 Bau eines ganzjährig betriebenen Campingplatzes mit 50 oder mehr Stellplätzen innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB oder im Außenbereich 
im Sinne des § 35 BauGB; A

11 Bau eines Freizeitparks mit einer Größe von 4 ha oder mehr innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB oder im Außenbereich im Sinne des § 35 
BauGB; A

12 Bau eines Parkplatzes mit einer Größe von 0,5 ha oder mehr innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB oder im Außenbereich im Sinne des § 35 
BauGB; A

13 Bau eines Einkaufszentrums, eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes oder eines 
sonstigen großflächigen Handelsbetriebes im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Bau-
nutzungsverordnung mit einer Geschossfläche von 1 200 m2 oder mehr innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB oder im Außenbereich 
im Sinne des § 35 BauGB. A
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Anlage 2
(zu § 2)

Liste der Pläne und Programme,
die nach Landesrecht einer Strategischen Umweltprüfung

oder Vorprüfung bedürfen

Nr. Pläne und Programme

1 Landschaftsprogramme, Landschaftspläne und 
Landschaftsrahmenpläne

2 Nahverkehrspläne nach § 6 Abs. 1 des Niedersäch-
sischen Nahverkehrsgesetzes, die für ein Projekt 
nach Anlage 1 Nr. 14.10 oder 14.11 UVPG einen 
Rahmen setzen
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G e s e t z
über die Feststellung des Haushaltsplans

für das Haushaltsjahr 2020
(Haushaltsgesetz 2020 — HG 2020 —)

Vom 19. Dezember 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

1Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in Ein-
nahme und Ausgabe auf 34 732 255 000 Euro festgestellt. 2Die
Summe der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 aus-
gebrachten Ermächtigungen, über das Haushaltsjahr 2020
hinaus Verpflichtungen zulasten des Landes einzugehen, wird
festgestellt auf 3 223 313 000 Euro. 3Die einzelnen Einnah-
men, Ausgabeermächtigungen und Verpflichtungsermächti-
gungen ergeben sich aus den Einzelplänen, die im Gesamt-
plan (Anlage 1) in der Haushaltsübersicht zusammengefasst
sind.

§ 2

1Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwen-
dungen im Sinne des § 23 der Niedersächsischen Landeshaus-
haltsordnung (LHO) zur Deckung der gesamten Ausgaben
oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle
außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung)
sind gesperrt, solange die Übersichten nach § 26 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 LHO nicht von dem zuständigen Ministerium und dem
Finanzministerium gebilligt sind. 2Ausnahmen kann das Fi-
nanzministerium zulassen.

§ 3

Das Finanzministerium ist ermächtigt, im Haushaltsjahr
2020 Kredite aufzunehmen

1. zur Deckung von Ausgaben bis zur Höhe von 0 Euro,

2. zur Tilgung von am Kreditmarkt aufgenommenen Kredi-
ten in Höhe der bei Kapitel 1325 veranschlagten Beträge,

3. zur erneuten Bereitstellung von Mitteln, die in vorange-
gangenen Haushaltsjahren verausgabt wurden, um die Til-
gung bestehender Schulden vorzufinanzieren, soweit Kre-
ditermächtigungen ausweislich des Haushaltsabschlusses
des Vorjahres deshalb nicht ausgeschöpft wurden, und

4. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassen-
wirtschaft (Kassenverstärkungskredite) bis zur Höhe von
12 Prozent des durch das Haushaltsgesetz für das laufende
Haushaltsjahr festgestellten Betrags der Einnahmen und
Ausgaben sowie

Kredite vorzeitig zu tilgen; die dazu erforderlichen Beträge
wachsen dem Kreditrahmen nach Nummer 2 zu.

§ 4

(1) Das Finanzministerium ist ermächtigt, Garantien und
Bürgschaften zulasten des Landes bis zur Höhe von
2 032 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) 1Zur Übernahme solcher Garantien und Bürgschaften ist
die Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen
des Landtages erforderlich. 2Ausgenommen sind Bürgschaften
und Garantien, die

1. nach der Allgemeinen Bürgschaftsrichtlinie des Landes
Niedersachsen sowie den Grundsätzen bei der Übernahme
von Bürgschaften für Schiffbaukredite,

2. nach der Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften
des Landes zur Förderung des Wohnungswesens,

3. zugunsten der Hannoverschen Beteiligungsgesellschaft
Niedersachsen mbH für Finanzierungen innerhalb des be-
schlossenen Wirtschaftsplans und für Refinanzierungen,

4. nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von investiven Maßnahmen landwirt-
schaftlicher Unternehmen aus Niedersachsen und Bremen
(Agrarinvestitionsförderungsprogramm),

5. gegenüber der EU-Kommission im Rahmen der Euro-
päischen Territorialen Zusammenarbeit im Programm
Interreg V bis zur Höhe von 46 816 000 Euro,

6. als Rückbürgschaften und Rückgarantien gegenüber der
Niedersächsischen Bürgschaftsbank GmbH, Hannover, ge-
gen komplementäre Erklärungen des Bundes

übernommen werden.

(3) Das Finanzministerium ist in den Fällen des Absatzes 2
Satz 2 Nr. 2 ermächtigt, die Übernahme von Bürgschaften und
Gewährleistungen und die Vollziehung der entsprechenden
Urkunden auf die mit den Förderprogrammen befassten Stel-
len außerhalb der Landesverwaltung zu übertragen.

(4) 1Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur ist er-
mächtigt, zur Absicherung der Leihgaben, die den Museen
und Bibliotheken des Landes sowie den Museen, Bibliotheken
und Archiven der niedersächsischen Hochschulen überlassen
werden und an denen ein besonderes Landesinteresse besteht,
Garantien bis zu einer Höhe von insgesamt 540 000 000 Euro
zu übernehmen. 2In Anspruch genommene Ermächtigungen
aus Vorjahren sind anzurechnen. 3Durch Rückgabe von Leih-
gaben erloschene Garantien können erneut in Anspruch ge-
nommen werden.

§ 5

Der nach § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 LHO zu bestimmende Be-
trag wird auf 5 100 000 Euro festgesetzt.

§ 6

(1) Die gesetzlichen Vorschriften über die Veranschlagung
und Bewirtschaftung von Personalausgaben werden durch die
nachstehenden Allgemeinen Bestimmungen zu den Personal-
ausgaben für das Haushaltsjahr 2020 (Allgemeine Bestim-
mungen 2020) — Anlage 2 — ergänzt.

(2) 1In Kapiteln mit Personalkostenbudgetierung wird ein
Beschäftigungsvolumen als Richtwert festgelegt. 2Es wird ge-
bildet durch Umrechnung der Zahl der jahresdurchschnitt-
lich mit Bezügen Beschäftigten in Vollzeiteinheiten pro Jahr.
3Das Finanzministerium ist ermächtigt, das Beschäftigungsvo-
lumen infolge von über- oder außerplanmäßigen Erhöhungen
des Personalkostenbudgets, Umsetzungen gemäß § 50 LHO,
Vollzug von kw-Vermerken sowie zulässigen kapitelübergrei-
fenden Verwendungen von Stellen zu verändern.

(3) 1Die zur Finanzierung des Beschäftigungsvolumens er-
forderlichen Mittel werden kapitelweise in einem Personalkos-
tenbudget zusammengefasst. 2Soweit Mittel im Personalkos-
tenbudget zur Verfügung stehen, kann das Beschäftigungsvo-
lumen überschritten werden, sofern sichergestellt ist, dass da-
durch Mehrausgaben in Folgejahren nicht entstehen und die
Erreichung des mit der Verwaltungsmodernisierung mitver-
folgten Ziels des Personalabbaus nicht beeinträchtigt wird.
3Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Personalkosten-
budgets aufgrund von wesentlichen Veränderungen der Rah-
menbedingungen, insbesondere bei Besoldungs- und Tarifer-
höhungen, bis zur Höhe der in Kapitel 1302 Titel 461 11 ver-
anschlagten Mittel anzupassen; dies gilt auch für die nach
§ 17 a LHO budgetierten Verwaltungsbereiche. 
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(4) 1Überschreitungen des Personalkostenbudgets vermin-
dern das Personalkostenbudget im Folgejahr sowie in entspre-
chendem Umfang das Beschäftigungsvolumen. 2Satz 1 gilt
nicht, wenn das Beschäftigungsvolumen eingehalten wurde.
3Satz 1 gilt auch nicht für die nach § 17 a LHO budgetierten
Verwaltungsbereiche.

(5) 1Die Absätze 2 bis 4 gelten ausschließlich für Kapitel mit
Personalkostenbudgetierung. 2Das Personalkostenbudget um-
fasst die Titel 422 01, 422 10, 422 11, 422 19, 428 01, 428 03,
428 05, 428 10, 428 11 und 428 27, soweit sie in den jeweili-
gen Kapiteln ausgebracht sind, sowie im Kapitel 0314 den Ti-
tel 429 10. 3Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a LHO
bilden diese Titel innerhalb eines Kapitels sowie innerhalb
der Kapitel 0710 bis 0718 einen eigenen Deckungskreis.
4Sonstige Vorschriften über die Bewirtschaftung von Personal-
ausgaben und Stellen bleiben unberührt.

§ 7
1Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Stellen, die bis

zur Verkündung dieses Gesetzes abweichend von den Be-
darfsnachweisen des Haushaltsjahres 2019 zu den für Beam-
tinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst in Betracht
kommenden Titeln genehmigt wurden, in den entsprechen-
den Bedarfsnachweisen darzustellen, soweit sie im Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht enthalten sind.
2Entsprechendes gilt

1. für Änderungen in den Stellenplänen aufgrund der Num-
mern 1 und 3 der Allgemeinen Bestimmungen 2019 sowie

2. für die im Haushaltsjahr 2019 nach den Haushaltsvermer-
ken zu den Stellenplänen der Kapitel 0613 bis 0619, 0622,
0623, 0631, 0632 und 0634 bis 0638 in Auswirkung des
Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom
26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 11. September 2019 (Nds. GVBl. S. 261),
vorgenommenen Stellenumwandlungen.

§ 8

(1) 1Werden Maßnahmen vom Land Niedersachsen und der
Europäischen Union gemeinsam finanziert, bei denen nach
dem Recht der Europäischen Union ein Rechtsanspruch auf
Förderung besteht, so kann das Finanzministerium Mehraus-
gaben ohne Ausgleich durch Einsparungen bei anderen Aus-
gaben in Höhe von zweckgebundenen Mehreinnahmen über
den im Haushaltsplan veranschlagten entsprechenden Lan-
desanteil hinaus zulassen. 2§ 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LHO ist
nicht anzuwenden.

(2) 1Mehrausgaben bei den Titeln der Gemeinschaftsaufga-
ben „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ und „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“,
durch welche die jeweils für die Gemeinschaftsaufgabe veran-
schlagten Landesmittel überschritten werden, dürfen nur mit
Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden und
müssen durch Einsparungen an anderer Stelle innerhalb des
die jeweilige Gemeinschaftsaufgabe betreffenden Einzelplans
08, 09 oder 15 oder durch für diesen Zweck bereitgestellte
Mittel öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen gedeckt sein. 2Stellt der Bund zusätzliche Ver-
pflichtungsermächtigungen bereit, so darf das zuständige
Fachministerium mit Einwilligung des Finanzministeriums
zusätzliche Verpflichtungen unter Berücksichtigung des Mit-
leistungsverhältnisses eingehen.

(3) 1Das Finanzministerium ist ermächtigt, Mittel des Son-
dervermögens „Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen“ in An-
spruch zu nehmen, um 

1. Mehrausgaben zu decken, die erforderlich sind, um den
Verkauf landeseigener Liegenschaften oder wirtschaftliche
Unterbringungskonzepte, die zur finanziellen Entlastung
des Landeshaushalts beitragen, zu verwirklichen, oder

2. Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen des Hochbaus
durchzuführen.

2Die Mittelverwendung nach Satz 1 Nr. 2 setzt voraus, dass
der Gesamtumfang der einem Nutzer zur Erfüllung seiner
Aufgaben überlassenen Grundstücke und grundstücksglei-
chen Rechte verringert und in entsprechendem Umfang
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte veräußert wer-
den, und ist auf bis zu 50 Prozent der Einnahmen aus dieser
Veräußerung begrenzt. 3Die Mittel sollen für Maßnahmen im
Geschäftsbereich der obersten Landesbehörde eingesetzt wer-
den, der der Nutzer nach Satz 2 zugeordnet ist.

§ 9

(1) Aufwandsentschädigungen betreffende Erläuterungen
sind für die Bewirtschaftung verbindlich.

(2) Das Finanzministerium kann Ausnahmen zulassen.

§ 10

(1) Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind von der Ausgabe
abzusetzen:

1. Erstattungen von anderen als Landesbetrieben für die Mit-
benutzung landeseigener oder vom Land angemieteter Ein-
richtungen, wenn die Erstattungsbeträge und die Gesamt-
kosten im selben Haushaltsjahr anfallen und auf der glei-
chen Berechnungsgrundlage beruhen;

2. Erstattungen von Personalausgaben (Hauptgruppe 4), so-
weit es sich nicht um durchlaufende Mittel Dritter (bei-
spielsweise Bundesmittel) handelt, sowie Zahlungen von
Eingliederungszuschüssen durch die Bundesagentur für
Arbeit;

3. Erstattungen bei folgenden Titeln (einschließlich entspre-
chender Titel in Titelgruppen und in nach § 17 a LHO
budgetierten Kapiteln):

a) Titel 511 01 und 518 02 — aus der Anfertigung von
Fotokopien für Dritte —,

b) Titel 511 01 — aus der privaten Inanspruchnahme
dienstlicher Fernmeldeanlagen —,

c) Titel 514 01 — aus der privaten Nutzung von Dienst-
kraftfahrzeugen —,

d) Titel 517 01 — aus Erstattungen Dritter —,

e) Titel 527 01, 527 02 und 525 01 — aus Erstattungen
des öffentlichen Bereichs sowie nach den Vorschriften
über den öffentlichen Personenverkehr —;

4. Erstattungen für die Beteiligung an Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen;

5. Schadenersatz Dritter im Rahmen der Durchführung im
Einzelplan 20 einzeln veranschlagter Hochbaumaßnah-
men, solange die jeweilige Maßnahme im Haushaltsplan
aufgeführt ist;

6. Zahlungen des öffentlichen Bereichs sowie von öffentli-
chen Unternehmen in Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung von im Einzelplan 20 einzeln veranschlagten Hoch-
baumaßnahmen;

7. Einnahmen aus Vereinbarungen nach § 34 b LHO;

8. Zuschüsse des Integrationsamtes aus der Ausgleichsab-
gabe nach dem Schwerbehindertenrecht (Kapitel 5051);

9. von Finanzämtern erstattete Vorsteuer.

(2) Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind von der Einnah-
me abzusetzen:

1. an Behörden anderer Körperschaften im Rahmen einer Kos-
tenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 des Niedersächsischen
Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) in der Fassung
vom 25. April 2007 (Nds. GVBl. S. 172), zuletzt geändert
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016
(Nds. GVBl. S. 301), abzuführende Gebührenanteile;

2. an Behörden gemäß § 13 NVwKostG weiterzuleitende
Auslagenerstattungen der Kostenschuldner;
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3. an Finanzämter abzuführende Umsatzsteuer;

4. Rückzahlungen vereinnahmter Sicherheitsleistungen ge-
mäß den §§ 127 a und 132 der Strafprozessordnung;

5. Rückzahlungen an die Europäische Union, den Bund oder
andere Länder im Rahmen gemeinschaftlicher Finanzie-
rungen, soweit diese noch im Jahr der Vereinnahmung zu-
rückgezahlt werden. Dies gilt auch für nur von der
Europäischen Union oder dem Bund finanzierte Maßnah-
men;

6. Auszahlungen von im Rahmen der Vermögensabschöp-
fung vorläufig vereinnahmten Beträgen.

(3) Das Nähere bestimmt das Finanzministerium.

§ 11

Aufgrund des § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Erhebung
der Gewerbe- und der Grundsteuer in gemeindefreien Gebie-
ten vom 2. Oktober 2008 (Nds. GVBl. S. 304), geändert durch
Verordnung vom 22. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 503),
wird der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2020 auf 420 Prozent
festgesetzt.

§ 12

Für die im Zusammenhang mit der Initiative Niedersachsen
und die im Zusammenhang mit dem kommunalen Sportstät-
tensanierungsprogramm veranschlagten Haushaltsmittel wird
bestimmt, dass abweichend von § 45 Abs. 2 LHO bei übertrag-
baren Ausgaben Ausgabereste gebildet werden können, die
auch über das zweitnächste Haushaltsjahr hinaus verfügbar
bleiben.

§ 13

Abweichend von der Finanzierungsregelung des § 10 Abs. 4
des Niedersächsischen Bodenschutzgesetzes (NBodSchG)
vom 19. Februar 1999 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl.
S. 66), und ergänzend zu den Regelungen des § 11 NBodSchG
können untere Bodenschutzbehörden zur Beschleunigung
und Intensivierung der Aufgabenerledigung zu den Sachkos-
ten für die Durchführung von Untersuchungsmaßnahmen
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz Zuwendungen nach

Maßgabe einer Förderrichtlinie zum Schutz von Gewässern
gegen Gefahren durch Altlasten erhalten. 

§ 14

Die Beteiligung des Landes an den Kosten der kommunalen
Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes zur
Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und
des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes vom 16. September
2004 (Nds. GVBl. S. 358), zuletzt geändert durch Gesetz vom
27. März 2019 (Nds. GVBl. S. 71), wird im Haushaltsjahr 2020
fortgesetzt und beträgt für dieses Jahr 142 800 000 Euro. 

§ 15

1Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz ist ermächtigt, der Stadt Bad Gandersheim
eine Finanzhilfe zur Stärkung der Eigenmittel für investive
Maßnahmen zur Durchführung der Landesgartenschau im
Jahr 2022 bis zur Höhe von 4 000 000 Euro zu gewähren. 2Die
Finanzhilfe darf maximal 95 Prozent der von der Stadt Bad
Gandersheim aufzubringenden Eigenmittel betragen.

§ 16

Im Haushaltsjahr 2020 werden aus dem Sondervermögen
„Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen“ von den Mitteln, die
dem Sondervermögen im Haushaltsjahr 2019 nach § 4 Abs. 1
Satz 2 des Gesetzes über ein Sonderprogramm zur Wirt-
schaftsförderung des Landes Niedersachsen in der Fassung
vom 16. Oktober 1997 (Nds. GVBl. S. 431), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (Nds. GVBl.
S. 110), für Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 6 bis 8 jenes Ge-
setzes zugeführt wurden, 12 000 000 Euro entnommen.

§ 17

Die Vorschriften und Ermächtigungen der §§ 4, 6, 9, 10 und 12
gelten bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2021 weiter.

§ 18

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Hannover, den 19. Dezember 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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e
(zu Artikel 1)

G e s a m t -

A. Haushalts-

Epl. Bezeichnung

Einnahmen

0 1 2 3 4
Einnahmen aus

Steuern und
steuerähnlichen
Abgaben sowie
EU-Eigenmittel

Verwaltungs-
einnahmen,

Einnahmen aus
Schuldendienst
und dergleichen

Einnahmen aus
Zuweisungen

und Zuschüssen
mit Ausnahme

für Investitionen

Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus

Zuweisungen und
Zuschüssen für

Investitionen, be-
sondere Finanzie-
rungseinnahmen

Gesamteinnahmen Personalausgaben

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Landtag — 76 — — 76 49.156

02 Staatskanzlei — 727 100 — 827 23.230

03 Ministerium für Inneres und Sport — 74.627 31.246 416 106.289 1.474.323

04 Finanzministerium — 74.035 222.881 5 296.921 739.439

05 Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung

— 20.280 1.528.536 92.970 1.641.786 118.971

06 Ministerium für Wissenschaft und
Kultur

— 37.029 208.709 109.071 354.809 75.187

07 Kultusministerium — 11.230 3.599 28.146 42.975 5.175.916

08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung

— 13.504 155.997 31.401 200.902 238.562

09 Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz

4.590 24.193 11.569 99.737 140.089 132.256

11 Justizministerium — 455.950 3.557 — 459.507 860.233

12 Staatsgerichtshof — — — — — 153

13 Allgemeine Finanzverwaltung 28.331.900 455.121 1.883.028 436.523 31.106.572 4.687.362

14 Landesrechnungshof — 1 — — 1 14.365

15 Ministerium für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz

86.300 44.285 78.596 160.033 369.214 89.241

16 Ministerium für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten und Regio-
nale Entwicklung

— 42 927 — 969 15.666

17 Landesbeauftragte für den Daten-
schutz

— 101 — — 101 3.695

20 Hochbauten — 200 50 10.967 11.217 —
Summe 2020 28.422.790 1.211.401 4.128.795 969.269 34.732.255 13.697.755

Summe 2019 26.375.390 1.217.384 4.641.436 718.310 32.952.520 13.069.804
2020 mehr(+)/weniger(-) +2.047.400 −5.983 −512.641 +250.959 +1.779.735 +627.951
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Anlage 1
(zu § 1 Satz 3)

p l a n

übersicht
Ausgaben

Epl.

5 6 7 8 9
Sächliche Verwal-

tungsausgaben,
militärische Be-

schaffungen usw.
Ausgaben für den
Schuldendienst

Ausgaben für
Zuweisungen

und Zuschüsse
mit Ausnahme

für Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben
für Investitionen
und Investitions-

fördermaßnahmen

Besondere Finan-
zierungsausgaben

Gesamtausgaben 2020
Überschuss (+)

Zuschuss (-)
(Sp. 7 - Sp. 14)

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.253 10.803 150 1.651 — 69.013 −68.937 872 01

5.698 5.127 — 221 2.475 36.751 −35.924 1.795 02

429.892 544.291 105 175.653 37.571 2.661.835 −2.555.546 54.614 03

254.047 2.148 — 9.365 22.620 1.027.619 −730.698 — 04

52.113 4.760.914 — 308.114 −21.515 5.218.597 −3.576.811 133.078 05

21.489 3.052.454 — 240.382 −9.205 3.380.307 −3.025.498 1.840.737 06

67.292 1.824.608 — 96.799 −14.777 7.149.838 −7.106.863 403.177 07

120.965 101.717 115.657 307.070 −2.352 881.619 −680.717 198.377 08

38.882 163.510 3.663 170.056 9.835 518.202 −378.113 122.473 09

446.265 25.615 7.400 17.790 42.578 1.399.881 −940.374 29.339 11

49 — — — — 202 −202 — 12

1.157.186 5.390.548 — 101.209 2.703 11.339.008 +19.767.564 11.220 13

1.292 6 — 9 180 15.852 −15.851 — 14

42.355 324.433 37.037 260.471 18.345 771.882 −402.668 285.810 15

4.998 14.411 — 5.710 331 41.116 −40.147 46.355 16

636 — — 15 26 4.372 −4.271 — 17

78.396 78 137.687 — — 216.161 −204.944 95.466 20
2.728.808 16.220.663 301.699 1.694.515 88.815 34.732.255 — 3.223.313

2.815.763 15.376.861 260.265 1.372.471 57.356 32.952.520 — 1.715.853
−86.955 +843.802 +41.434 +322.044 +31.459 +1.779.735 +1.507.460
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B. Finanzierungsübersicht
(§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

  2020 

  in Mio. EUR 
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos    

1. A u s g a b e n     
Ausgaben nach § 1 HG 2020  .....................................................   34.732,3  
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine  
Deckungskredite)  

   

davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kredit-
markt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2)  ............................  

  
0,0 

 

Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)     13,8  
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen  
(siehe Abschnitt II Nr. 2.2)  .........................................  

  
-,- 

 
34.718,5 

2. E i n n a h m e n     
Einnahmen nach § 1 HG 2020  ...................................................   34.732,3  
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt    

a) Allgemeine Deckungsmittel  
(siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3)  ................................  

  
0,0 

 

b) andere (zweckgebundene) Kredite  
(siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)  ................................  

  
-,- 

 

Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)    292,4  
Einnahmen aus Überschüssen   -,- 34.439,9 

3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o    -278,6 
    

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos    

1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt    

1.1 Allgemeine Deckungsmittel    
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln  

(Kapitel 1325 Titel 325 61)  .....................................  
   

7.388,3 
1.1.2.  Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel  

(Kapitel 1325 Titel 325 62 und 326 62) ...................  
  

7.388,3 

1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2020)     0,0 

1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite    
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der 

Obergruppe 32  .......................................................  
  

-,- 
 

1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite 
am Kreditmarkt (Obergruppe 59  einschließlich Ausgleichs-
forderungen)  ...........................................................  

  
 

0,0 

 
 

0,0 

Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt)  .....................    0,0 

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren    

2.1 Einnahmen aus Überschüssen  ..........................................   -,-  

2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen  .........................   -,- -,- 

3. Rücklagenbewegung    

3.1 Entnahmen aus Rücklagen  ................................................   292,4  

3.2 Zuführungen an Rücklagen  ...............................................   13,8 -278,6 

4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)  ........................    -278,6 
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C. Kreditfinanzierungsplan
(§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)

 2020 
 in Mio. EUR 

I.  Einnahmen aus Krediten (brutto)  

1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 1325 Titel 325 61)  7.388,3 

2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32  .............  0,0 

Summe I 7.388,3 
  

II. Tilgungsausgaben für Kredite  

1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 1325 Titel 325 62 und 326 62)  7.388,3 

2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)  ......................  0,0 

Summe II 7.388,3 
  

III. Einnahmen aus Krediten (netto)  
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./.  

Abschnitt II Nr. 1)  ................................................................  
 

0,0 
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./. Abschnitt II Nr. 2)  0,0 

Summe III (Summe I ./. Summe II) 0,0 
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Anlage 2
(zu § 6 Abs. 1)

Allgemeine Bestimmungen
zu den Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2020

(Allgemeine Bestimmungen 2020)

1. Stellenveranschlagungen sowie Bindung an Stellenpläne,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise

(1) 1Das Finanzministerium ist ermächtigt, neue Stellen in
der jeweils erforderlichen Besoldungsgruppe auszubringen für

1. von ihren dienstlichen Tätigkeiten zu mindestens 50 Pro-
zent freigestellte Vertrauenspersonen der Schwerbehin-
derten,

2. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter,
die für die Dauer von mehr als einem Jahr nach § 20 des
Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I
S. 1010), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), zugewiesen
werden, sofern für das Land hierdurch keine zusätzlichen
finanziellen Belastungen entstehen,

3. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter,
die für die Dauer von mehr als einem Jahr als nationale
Sachverständige bei Einrichtungen der Europäischen Uni-
on eingesetzt und zu diesem Zweck zugewiesen oder unter
Fortzahlung der Bezüge beurlaubt werden,

4. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter,
die für die Dauer von mehr als einem Jahr für Tätigkeiten
im Zusammenhang mit der Erweiterung der Europäischen
Union zu anderen Dienstherren oder öffentlichen Einrich-
tungen abgeordnet, zugewiesen oder unter Fortzahlung
der Bezüge beurlaubt werden, sofern die Dienstbezüge in
voller Höhe erstattet werden,

5. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter,
die im Rahmen eines CARE-Verfahrens zur Vermeidung
einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand aus ge-
sundheitlichen Gründen auf einem anderen Dienstposten
eingesetzt werden, wenn eine Beschäftigung im bisherigen
Bereich aus in der Person liegenden Gründen nicht mög-
lich ist, für eine angemessene weitere Verwendung sonst
keine Planstelle zur Verfügung steht und die Wirtschaft-
lichkeit der Maßnahme im Einzelfall nachgewiesen ist.

2Die Stellen erhalten den Vermerk „künftig wegfallend nach
Fortfall der Freistellungs-, Zuweisungs-, Abordnungs- bzw.
Beurlaubungsvoraussetzungen“. 3Entfallen diese Vorausset-
zungen, so sind die Beamtinnen und Beamten oder Richterin-
nen und Richter in eine freie oder die nächste frei werdende
Stelle ihrer Besoldungsgruppe bei ihrer Verwaltung oder ih-
rem Gericht einzuweisen. 4Mit der Einweisung entfällt die als
„künftig wegfallend“ ausgebrachte Stelle. 5Sofern durch die
Ausbringung der Stellen die Gesamtzahl der besetzbaren Stel-
len und die Summe der Personalausgaben im jeweiligen Ein-
zelplan nicht erhöht werden, gelten die Stellen bei Eintritt der
Voraussetzungen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 4 als ausgebracht. 6In
Fällen nach Satz 1 Nr. 5 erhält der kw-Vermerk die Fassung
„kw mit Ablauf des TT.MM.JJJJ“.

(2) 1Für von ihren dienstlichen Tätigkeiten nach dem Nie-
dersächsischen Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom
9. Februar 2016 (Nds. GVBl. S. 2), zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 24. Oktober 2019 (Nds. GVBl. S. 300),
freigestellte Personalratsmitglieder können Stellen durch Aus-
bringung von Haushaltsvermerken bereitgestellt werden. 2Für
zu mindestens 50 Prozent freizustellende Personalratsmitglie-
der gelten neue Stellen mit entsprechendem Haushaltsver-
merk als ausgebracht, wenn sich dadurch die Gesamtzahl der
besetzbaren Stellen und die Summe der Personalausgaben im
jeweiligen Einzelplan nicht erhöhen. 3Die personalbewirt-
schaftenden Dienststellen sind ermächtigt, bei einem Wechsel
der Person des freigestellten Personalratsmitglieds die ausge-
brachte Stelle auch dann mit dem neu freigestellten Personal-
ratsmitglied zu besetzen, wenn dieses einer anderen Besol-

dungsgruppe angehört; im nächsten Haushaltsplan ist die
Stelle wieder in der jeweils erforderlichen Besoldungsgruppe
auszubringen.

2. Ausnahmen zu den §§ 17 und 49 LHO sowie Nummer 1
dieser Bestimmungen

(1) Nicht besetzt werden dürfen

1. Stellen des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2
sowie der Besoldungsgruppen A 14 und höher mit Beam-
tinnen oder Beamten der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
und der Besoldungsgruppe A 13, die sich nicht im zweiten
Einstiegsamt befinden, es sei denn, dass die Beamtin oder
der Beamte 

a) die Bildungsvoraussetzungen für eine Einstellung im
zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 erfüllt,

b) sich in einer Qualifizierung im Sinne des § 12 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 der Niedersächsischen Laufbahnverord-
nung (NLVO) vom 30. März 2009 (Nds. GVBl. S. 118),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. März 2019
(Nds. GVBl. S. 66), oder einer entsprechenden lauf-
bahnrechtlichen Bestimmung befindet oder diese er-
folgreich abgeschlossen hat oder

c) gemäß § 13 Abs. 3 der Niedersächsischen Verordnung
über die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrich-
tung Bildung (NLVO-Bildung) vom 19. Mai 2010 (Nds.
GVBl. S. 218), zuletzt geändert durch Verordnung vom
2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 60), ein Amt ohne Qualifi-
zierung im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 NLVO er-
halten kann, sowie

2. Stellen des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1
sowie der Besoldungsgruppen A 7 und höher mit Beamtin-
nen oder Beamten der Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 und
der Besoldungsgruppe A 6, die sich nicht im zweiten Ein-
stiegsamt befinden, es sei denn, dass die Beamtin oder der
Beamte sich in einer Qualifizierung im Sinne des § 12 Abs. 1
Nr. 2 NLVO oder einer entsprechenden laufbahnrechtli-
chen Bestimmung befindet oder diese erfolgreich abge-
schlossen hat.

(2) Abweichend von Absatz 1 und § 49 Abs. 3 LHO können
Stellen, die in das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2
gehoben werden oder worden sind, übergangsweise auch mit
Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 besetzt wer-
den, sofern diese den dazugehörigen Dienstposten schon vor
der Stellenhebung innegehabt haben. 

(3) 1Im Bedarfsfall dürfen innerhalb der einzelnen Kapitel
verwendet werden

1. nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamtinnen und
Beamten oder Richterinnen und Richter vorübergehend
für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst,

2. Stellen, deren Inhaberinnen oder Inhaber Grundwehr-
dienst oder dem Grundwehrdienst gleichgestellten Dienst
leisten und Bezüge aus dem Landeshaushalt nicht erhal-
ten, für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst.

2Die Besetzung richtet sich nach § 49 Abs. 3 Satz 1 LHO.

(4) 1Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Rich-
ter (in Voll- oder Teilzeit beschäftigt) dürfen anteilig auf meh-
reren Stellen geführt werden. 2Jede Stelle darf mit einer be-
liebigen Anzahl von Teilzeitbeschäftigten sowie Besetzungs-
anteilen von Vollzeitbeschäftigten besetzt werden, soweit die
sich aus den Besetzungsanteilen ergebende regelmäßige
durchschnittliche Gesamtarbeitszeit die regelmäßige durch-
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schnittliche Arbeitszeit einer oder eines Vollzeitbeschäftigten
nicht übersteigt. 3Sofern die Besetzung laufbahngruppenüber-
greifend erfolgt, darf sie nur in der niedrigsten Laufbahngrup-
pe erfolgen, aus der ein Stellenanteil herangezogen wird.

(5) 1Begrenzt dienstfähige Beamtinnen und Beamte sowie
Richterinnen und Richter werden bei gemäß § 27 BeamtStG
herabgesetzter Arbeitszeit nach dem Umfang der verbleiben-
den Arbeitszeit auf einer entsprechenden Planstelle geführt.
2Von § 11 Abs. 1 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes
(NBesG) vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64),
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juni
2019 (Nds. GVBl. S. 114, 186), abweichende Besoldungszah-
lungen gemäß § 12 NBesG bleiben bei der Berechnung der In-
anspruchnahme der Planstelle unberücksichtigt. 3Nach den
Sätzen 1 und 2 freie Planstellenanteile können anderweitig
besetzt werden.

(6) 1Das Kultusministerium wird ermächtigt, die in den Be-
reichen des allgemeinbildenden und des berufsbildenden
Schulwesens bei den Kapiteln 0710 bis 0720 veranschlagten
Stellen für Lehrkräfte bei Bedarf abweichend von § 50 Abs. 2
LHO innerhalb dieser Kapitel umzusetzen. 2Soweit es sich um
nicht nur vorübergehende Stellenumsetzungen handelt, sind
diese in den Stellenplänen des Haushaltsplans des nächsten
Jahres darzustellen.

(7) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landesbeschäf-
tigten, die während der Zeit der Mutterschutzfrist nicht be-
schäftigt werden dürfen, können entsprechende nichtbeam-
tete Ersatzkräfte eingestellt werden.

3. Ausbringung von Leerstellen und Stellen für ehemalige
Abgeordnete, Gewährleistungsentscheidungen

(1) 1Sind planmäßige Beamtinnen und Beamte oder Richte-
rinnen und Richter des Landes länger als ein Jahr unter Weg-
fall der Bezüge beurlaubt und besteht ein unabweisbares
Bedürfnis, diese Planstelle neu zu besetzen, so kann die stel-
lenbewirtschaftende Dienststelle für diese Bediensteten im
Kapitel der jeweiligen Dienststelle eine Leerstelle der bisheri-
gen Besoldungsgruppe mit dem Vermerk „künftig wegfallend“
ausbringen. 2Entsprechendes gilt, wenn

1. planmäßige Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen
und Richter des Landes in die Landesregierung berufen
werden,

2. planmäßige Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen
und Richter zu Präsidentinnen und Präsidenten oder Vize-
präsidentinnen und Vizepräsidenten von staatlichen Hoch-
schulen ernannt werden.

3Bei Beurlaubungen nach § 62 des Niedersächsischen Beam-
tengesetzes (NBG) vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Oktober
2019 (Nds. GVBl. S. 291), oder § 7 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Richtergesetzes vom 21. Januar 2010 (Nds. GVBl. S. 16),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 2018 (Nds. GVBl. S. 307), sowie bei Elternzeit — im Be-
reich der allgemeinbildenden und der berufsbildenden Schu-
len auch bei Beurlaubungen nach § 64 NBG — gilt Satz 1 mit
der Maßgabe, dass eine Leerstelle auch bei kürzerer Beurlau-
bungsdauer ausgebracht werden kann. 4Im Bereich der allge-
meinbildenden und der berufsbildenden Schulen können die
Leerstellen bei Beurlaubungen nach den §§ 62 und 64 NBG
sowie bei Elternzeit ohne den Vermerk „künftig wegfallend“
ausgebracht werden.

(2) 1Werden Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen
und Richter nach dem Ende der Beurlaubung wieder mit
Dienstbezügen oder entsprechend den ihnen auf Dauer über-
tragenen Ämtern verwendet, so sind sie in eine freie oder in
die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe
bei ihrer Verwaltung — Richterinnen und Richter bei ihrem
Gericht — einzuweisen; mit der Einweisung fällt die Leerstelle
weg. 2Bis zur Einweisung in eine freie Planstelle sind sie auf
Leerstellen zu führen. 3Solange sie auf der Leerstelle mangels

freier Planstelle geführt werden müssen, dürfen die hierdurch
entstehenden Mehrausgaben abweichend von § 37 Abs. 1
LHO ohne besondere Einwilligung des Finanzministeriums
überplanmäßig geleistet werden. 4Soweit es im Einzelfall er-
forderlich ist, nach Rückkehr der Leerstelleninhaberinnen
oder Leerstelleninhaber die Bezüge vorübergehend aus der
Leerstelle zu zahlen, sind die hierdurch entstehenden Mehr-
ausgaben im Rahmen der Personalausgaben der Hauptgruppe 4
(außerhalb von Ansätzen in Titelgruppen) einzusparen. 5Die
Einsparauflage gilt nicht für Leerstellen, die im Haushaltsplan
für die Durchführung gemeinsamer Berufungsverfahren der
staatlichen Hochschulen ausgewiesen sind.

(3) 1Soweit für die Wiederverwendung von Beamtinnen
und Beamten oder Richterinnen und Richtern des Landes, de-
ren Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis aufgrund
ihrer Wahl in die Volksvertretung eines Landes, in den Deut-
schen Bundestag oder in das Europäische Parlament nach
§ 69 Abs. 2 Satz 1 NBG oder nach § 5 Abs. 1 des Abgeordne-
tengesetzes (AbgG) in der Fassung vom 21. Februar 1996
(BGBl. I S. 326), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Geset-
zes vom 5. Januar 2017 (BGBl. I S. 17), ruhen und die nach
§ 69 Abs. 2 Satz 1 NBG oder nach § 6 AbgG wieder in das Be-
amten- oder Richterverhältnis zu übernehmen sind, eine freie
Planstelle ihrer früheren Besoldungsgruppe nicht zur Verfü-
gung steht, kann das Finanzministerium im Kapitel der jewei-
ligen Dienstbehörde die hierfür erforderliche Stelle mit dem
Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen. 2Satz 1 gilt entspre-
chend für Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und
Richter des Landes, deren Rechte und Pflichten aus dem Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit oder aus dem Richterverhält-
nis auf Lebenszeit nach § 5 Abs. 4 NBG oder § 124 NBG
ruhen, soweit ein solches Beamtenverhältnis oder Richterver-
hältnis nach Beendigung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit
oder auf Probe nach § 5 Abs. 1 bis 3 NBG oder § 124 NBG wie-
der auflebt. 3Die in diesen Stellen wieder verwendeten Beam-
tinnen und Beamten oder Richterinnen und Richter sind in
die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe
bei ihrer Verwaltung oder bei ihrem Gericht einzuweisen.
4Mit der Einweisung fällt die als „künftig wegfallend“ ausge-
brachte Stelle weg. 5Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Die Ausbringung der Stellen ist im nächsten Haushalts-
plan darzustellen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden für Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst entsprechende Anwendung.

(6) 1Werden Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen
und Richter unter Wegfall ihrer Bezüge zur Ausübung einer
Beschäftigung in einem anderen Rechtsverhältnis bei einem
anderen Dienstherrn oder Arbeitgeber des öffentlichen Diens-
tes oder einem privaten Arbeitgeber beurlaubt, so werden die
obersten Dienstbehörden ermächtigt, für die Beurlaubungszeit
einen förmlichen Gewährleistungsbescheid nach § 5 Abs. 1
Satz 1 des Sechsten Buchs des Sozialgesetzbuchs in der Fas-
sung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Dezember
2019 (BGBl. I S. 2135), zu erteilen. 2Diese Ermächtigung um-
fasst auch allgemeine Gewährleistungsentscheidungen für be-
stimmte Fallgruppen und Gewährleistungsentscheidungen
für eine Zweitbeschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber.

4. Wiederbesetzung freier Stellen

Aus Gründen des § 21 BeamtStG freie oder frei werdende
Planstellen der Besoldungsgruppe A 15 und höher dürfen erst
nach Unterrichtung des Ausschusses für Haushalt und Finan-
zen des Landtages wiederbesetzt werden, soweit dieser nicht
darauf verzichtet hat oder verzichtet.

5. Umwandlung der Stellen für Schulleiterinnen und Schul-
leiter oder deren Vertreterinnen und Vertreter bei sinken-
den Schülerzahlen

1Sind oder werden im Bereich des Einzelplans 07 Stellen
der Schulleiterinnen und Schulleiter oder ihrer Vertreterin-
nen oder Vertreter frei und ist die Zahl der Schülerinnen und
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Schüler an dieser Schule so weit zurückgegangen, dass das
der bisherigen Stelleninhaberin oder dem bisherigen Stellen-
inhaber übertragen gewesene Amt zu hoch eingestuft war, so
sind sie in Stellen umzuwandeln, die dem Amt entsprechen,
das den künftigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhabern
nach den besoldungsrechtlich maßgebenden Schülerzahlen
zu übertragen ist. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn begrün-
dete Aussicht besteht, dass die Schülerzahl an der Schule den
Schwellenwert innerhalb von drei Jahren voraussichtlich wie-
der übersteigen wird. 3In Fällen, in denen die Schülerzahl so
weit gesunken ist, dass die Funktion der Stellvertreterin oder
des Stellvertreters einer Schulleiterin oder eines Schulleiters
besoldungsrechtlich kein herausgehobenes Amt mehr trägt,
ist die frei werdende Stelle in eine dem Einstiegsamt, das ge-
mäß § 5 NLVO-Bildung der Lehrbefähigung für das Lehramt
der jeweiligen Schulform zugeordnet ist, entsprechende Stelle
umzuwandeln; Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

6. Umsetzung der Altersteilzeit

(1) 1Für Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und
Richter, die nach § 63 NBG oder § 4 f des Niedersächsischen
Richtergesetzes in der bis zum 31. Januar 2010 geltenden Fas-
sung Altersteilzeit in Anspruch nehmen, gilt Folgendes: 2Für
die gesamte Dauer der Altersteilzeit gelten die Planstelle und
das Beschäftigungsvolumen mit einem Anteil von 50 Prozent
als besetzt. 3Bei Teilzeitbeschäftigten ist der als besetzt gelten-
de Anteil der Planstelle sowie des Beschäftigungsvolumens
entsprechend der festgelegten durchschnittlichen Arbeitszeit
zu verringern. 4Der nach der Altersteilzeitzuschlagsverord-
nung in der Fassung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239),
zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 38 des Gesetzes vom
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), zu gewährende Altersteilzeit-
zuschlag ist aus Titel 422 19 zu zahlen. 5Die Mehrausgaben
nach Satz 4 sind durch personalwirtschaftliche Maßnahmen
(z. B. verzögerte Wiederbesetzungen/Beförderungen) oder Ein-
sparungen, die sich aus einer Ersatzeinstellung (z. B. geringere
Bezüge wegen jüngeren Lebensalters, unterwertige Beschäfti-
gung) ergeben, auszugleichen. 6Satz 5 gilt auch in Bereichen
ohne Personalkostenbudgets; in diesen Fällen ist der Aus-
gleich gegenüber dem Finanzministerium nachzuweisen.
7Wird die Altersteilzeit im Blockmodell gewährt (Aufteilung
in eine Arbeits- und eine Freistellungsphase), so sind wäh-
rend der Arbeits- und der Freistellungsphase 50 Prozent der
Planstelle, des Beschäftigungsvolumens und ein entsprechen-
der Anteil des Personalkostenbudgets gesperrt. 8Die gesperr-
ten Budgetanteile sind nach den vom Finanzministerium
hierfür festgelegten Durchschnittssätzen zu berechnen. 9Bei
Teilzeitkräften ist der Prozentsatz entsprechend der festgeleg-
ten durchschnittlichen Arbeitszeit zu verringern. 10Eine Wie-
derbesetzung während der Freistellungsphase ist zulässig,
wenn zeitgleich eine entsprechende andere Stelle einschließ-
lich Beschäftigungsvolumen und entsprechendem Budgetan-
teil eingespart wird. 11Ab diesem Zeitpunkt ist die Sperre nach
Satz 7 aufgehoben. 12Als entsprechende andere Stelle gilt auch

eine bis zu zwei Besoldungsgruppen niedrigere Planstelle oder
vergleichbare Beschäftigungsmöglichkeit im Tarifbereich.
13Wird die Planstelle bis zur Beendigung der Altersteilzeit
nicht wiederbesetzt, so ist sie zu diesem Zeitpunkt in Abgang
zu stellen sowie das Beschäftigungsvolumen einschließlich
des entsprechenden Budgetanteils zu mindern. 14Wird die Al-
tersteilzeit als durchgehende Teilzeitbeschäftigung gewährt,
so sind die frei werdenden Anteile der Planstelle sowie die
entsprechenden Anteile am Beschäftigungsvolumen und dem
Budget für die gesamte Dauer der Altersteilzeit gesperrt.
15Nach Beendigung der Altersteilzeit ist die Planstelle oder
eine entsprechende andere Stelle (bei Teilzeitkräften der Stel-
lenanteil) in Abgang zu stellen sowie das Beschäftigungsvolu-
men einschließlich des entsprechenden Budgetanteils zu min-
dern. 16Satz 12 gilt entsprechend.

(2) 1Beschäftigungsvolumen und Budget von Beschäftigten
im Tarifbereich, deren regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
aufgrund des Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeit (TV
ATZ) vom 5. Mai 1998, zuletzt geändert durch Änderungs-
tarifvertrag Nr. 2 vom 30. Juni 2000, auf die Hälfte ihrer bishe-
rigen wöchentlichen Arbeitszeit vermindert wird, gelten bei
Vollbeschäftigten mit einem Anteil in Höhe von 70 Prozent
als besetzt. 2Der verbleibende Anteil von 30 Prozent steht für
Ersatzeinstellungen zur Verfügung. 3Bei Teilzeitbeschäftigten
verändern sich die vorgenannten Anteile entsprechend der
Reduzierung der Arbeitszeit. 4Sofern die Bundesagentur für
Arbeit Leistungen nach § 4 Abs. 1 des Altersteilzeitgesetzes
vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 8 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066), ge-
währt, erhöht sich für diesen Zeitraum der besetzbare Anteil
um 20 Prozent der Beschäftigungsmöglichkeit im Tarifbe-
reich. 5Wird die Altersteilzeit in eine Arbeits- und eine Frei-
zeitphase aufgeteilt (Blockmodell), so ist der besetzbare Anteil
von 30 Prozent während der Arbeitsphase gesperrt. 6Dieser
Anteil wird dem besetzbaren Anteil in der Freizeitphase hin-
zugerechnet, sodass dann ein besetzbarer Anteil von insge-
samt 60 Prozent für Ersatzeinstellungen zur Verfügung steht.
7Die erforderlichen Haushaltsmittel gelten insoweit als zuge-
wiesen. 8Für den Zeitraum der Gewährung von Leistungen
nach § 4 Abs. 1 des Altersteilzeitgesetzes erhöht sich der be-
setzbare Anteil um 40 Prozent. 9Bei Änderung des Erstat-
tungsverfahrens der Bundesagentur für Arbeit ändert sich der
Prozentsatz entsprechend. 10Die vorstehenden Regelungen gel-
ten entsprechend für Tarifbeschäftigte, die nicht in Bereichen
mit Personalkostenbudgetierung beschäftigt sind, mit der Maß-
gabe, dass die hierdurch nicht in Anspruch genommenen Mit-
tel gesperrt sind. 11Diese Mittel sind übertragbar. 12Das Nähere
bestimmt das Finanzministerium.

7. Wegfall- und Umwandlungsvermerke

Ausnahmen von § 47 LHO bedürfen der Einwilligung des
Finanzministeriums.
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Haushaltsbegleitgesetz 2020

Vom 19. Dezember 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Finanzausgleich

Das Niedersächsische Gesetz über den Finanzausgleich in
der Fassung vom 14. September 2007 (Nds. GVBl. S. 466), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Oktober
2019 (Nds. GVBl. S. 300), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 wird die Verweisung „§ 24
Abs. 2“ durch die Verweisung „§ 24 Abs. 1“ ersetzt.

2. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und wie folgt ge-
ändert:

In Satz 1 werden die Jahreszahl „2019“ durch die Jah-
reszahl „2020“ und die Zahl „253 000 000“ durch die
Zahl „148 000 000“ ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Sportfördergesetzes

Das Niedersächsische Sportfördergesetz vom 7. Dezember
2012 (Nds. GVBl. S. 544), geändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 15. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 301), wird wie
folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 wird die Zahl „31,5“ durch die Zahl „35,2“ er-
setzt.

2. In § 4 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte „in ihm zusammen-
geschlossenen“ gestrichen und nach dem Wort „Sportbünde“
die Worte „als seine Untergliederungen“ eingefügt.

3. Die §§ 7 und 8 werden gestrichen.

Artikel 3

Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes

Das Niedersächsische Besoldungsgesetz vom 20. Dezember
2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juni 2019 (Nds. GVBl. S. 114,
186), wird wie folgt geändert:

1. § 11 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. begrenzt dienstfähigen Beamtinnen, Beamten,
Richterinnen und Richtern, denen ein Zuschlag
nach § 12 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 zustehen würde, in
Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen ihrer
Nettobesoldung und 70 Prozent der Nettobesol-
dung auf Grundlage der um diesen Zuschlag er-
höhten Dienstbezüge.“

b) In Satz 2 werden die Angabe „und 2“ durch die An-
gabe „bis 3“ ersetzt und die Worte „und der erhöhten
Dienstbezüge nach Satz 1 Nr. 3“ gestrichen.

2. § 12 erhält folgende Fassung:

„§ 12

Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit

(1) 1Bei begrenzter Dienstfähigkeit (§ 27 des Beamten-
statusgesetzes — BeamtStG) erhält die Beamtin, der Be-
amte, die Richterin oder der Richter Dienstbezüge ent-

sprechend § 11 Abs. 1. 2Diese werden um einen Zuschlag
ergänzt. 3Der Zuschlag beträgt 50 Prozent des Unter-
schiedsbetrages zwischen den nach Satz 1 gekürzten
Dienstbezügen und den Dienstbezügen, die die oder der
begrenzt Dienstfähige bei Vollzeitbeschäftigung erhalten
würde. 4Ist die Arbeitszeit über den Umfang, auf den sie
wegen der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen ist,
hinaus aufgrund einer Teilzeitbeschäftigung zusätzlich
herabgesetzt, so wird der Zuschlag nach Satz 3 nur ent-
sprechend dem Verhältnis zwischen dem Umfang der zu-
sätzlich herabgesetzten Arbeitszeit und dem Umfang der
Arbeitszeit, auf den diese wegen der begrenzten Dienst-
fähigkeit herabzusetzen ist, gewährt.

(2) Der Zuschlag nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 wird nicht
gewährt, wenn ein Zuschlag nach § 11 Abs. 2 bis 4 oder
§ 66 gewährt wird.

(3) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen oder Richter er-
halten weiterhin einen Zuschlag nach § 12 Abs. 2 bis 4 in
der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung, wenn
dieser den Zuschlag nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 über-
steigt.

(4) 1Soweit vor dem 1. Januar 2020 ein Anspruch auf
Gewährung eines höheren Zuschlags zu den Dienstbezü-
gen bei begrenzter Dienstfähigkeit für Zeiträume vor dem
1. Januar 2020 geltend gemacht wurde und hierüber
noch nicht bestandskräftig entschieden worden ist, wird
bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen der höhere
Zuschlag auch für diese Zeiträume gewährt. 2Satz 1 gilt
nicht in den Fällen des Absatzes 3.“

3. § 24 erhält folgende Fassung:

„§ 24

Stellenobergrenzen für Beförderungsämter

1Zur Begrenzung von Planstellen für Beförderungsäm-
ter wird die Landesregierung ermächtigt, durch Verord-
nung über die in Fußnoten in den Besoldungsordnungen
A und B geregelten Obergrenzen hinaus allgemeine Ober-
grenzen für Planstellen für Beförderungsämter der Beam-
tinnen und Beamten der Besoldungsordnungen A und B
des Landes und der in § 1 Nr. 3 genannten Dienstherren
festzulegen. 2Für einzelne Laufbahnen, Verwaltungsbe-
reiche und Aufgaben der Landesverwaltung sowie der in
§ 1 Nr. 3 genannten Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts können in der Verord-
nung unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonder-
heiten besondere Obergrenzen festgelegt werden. 3In der
Verordnung können auch Bestimmungen zur befristeten
Überschreitung von Stellenobergrenzen bei organisatori-
schen Veränderungen für einen Zeitraum von längstens
fünf Jahren getroffen werden.“

4. § 63 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Rich-
ter erhalten neben ihren Dienst- oder Anwärterbezügen
für den Monat Dezember eine jährliche Sonderzah-
lung. 2Die Sonderzahlung beträgt für die Besoldungs-
gruppen A 5 bis A 8 920 Euro, für die übrigen Besol-
dungsgruppen 300 Euro und für Anwärterinnen und
Anwärter 150 Euro. 3§ 11 Abs. 1 gilt entsprechend.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden in Halbsatz 1 die Zahl „120“
durch die Zahl „170“ und in Halbsatz 2 die Zahl „400“
durch die Zahl „450“ ersetzt.
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5. Die Anlage 1 (zu § 5 Abs. 3, §§ 22, 23 Abs. 3, § 24 Abs. 4
sowie den §§ 37 und 39) wird wie folgt geändert:

a) In der Bezeichnung werden in dem Klammerzusatz
nach der Angabe „23 Abs. 3“ das Komma und die An-
gabe „§ 24 Abs. 4“ gestrichen.

b) In der Besoldungsgruppe A 16 Fußnote 3 Satz 2 wer-
den die Worte „Obergrenzen nach § 24 Abs. 1“ durch
die Worte „in der Verordnung nach § 24 geregelten
Obergrenzen“ ersetzt.

6. Die Anlage 2 (zu § 5 Abs. 3, § 22 Abs. 1, § 24 Abs. 4 und
§ 37) wird wie folgt geändert:

a) In der Bezeichnung werden in dem Klammerzusatz
nach der Angabe „§ 22 Abs. 1“ das Komma und die
Angabe „§ 24 Abs. 4“ gestrichen.

b) In der Besoldungsgruppe B 2 wird das Amt „Geschäfts-
führerin, Geschäftsführer der Tierseuchenkasse“ ge-
strichen.

c) In der Besoldungsgruppe B 3 wird das Amt „Geschäfts-
führerin, Geschäftsführer der Tierseuchenkasse“ ein-
gefügt.

d) In der Besoldungsgruppe B 4 wird bei dem Amt „Lei-
tende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat“ der
Funktionszusatz

„— als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter der
Niedersächsischen Landesregierung für den Ein-
satz der Informationstechnik —“

eingefügt.

7. Die Anlage 9 (zu § 38) wird wie folgt geändert:

a) Es wird die folgende neue Nummer 4 eingefügt:

„4. Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe
A 12 in der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der
Fachrichtung Bildung, für die dieses Amt das er-
ste Einstiegsamt ist,“.

b) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5.

8. Die Anlage 10 (zu den §§ 38 und 44 Abs. 2) wird wie folgt
geändert: 

a) Die Worte „Gültig ab 1. März 2020“ werden durch die
Worte „Gültig ab 1. August 2020“ ersetzt. 

b) In der Tabelle wird in der Spalte „Dem Grunde nach
geregelt in“ die Angabe „Nummern 2 bis 4“ durch die
Angabe „Nummern 2 bis 5“ ersetzt.

9. Nummer 5 der Anlage 11 (zu § 39) wird wie folgt geän-
dert:

a) In der Überschrift werden die Worte „psychiatrischen
Krankenanstalten“ durch die Worte „Einrichtungen
des Maßregelvollzugs“ ersetzt.

b) In Absatz 1 werden die Worte „sowie in geschlosse-
nen Abteilungen oder Stationen bei psychiatrischen
Krankenanstalten, die ausschließlich dem Vollzug
von Maßregeln der Sicherung und Besserung dienen,“
gestrichen.

c) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) Beamtinnen und Beamte bei Einrichtungen des
Maßregelvollzugs, deren Dienstaufgaben von unmit-
telbarem Kontakt zu untergebrachten Personen geprägt
sind, erhalten eine Stellenzulage nach Anlage 12,
wenn ihnen Dienstbezüge nach der Besoldungsord-
nung A oder Anwärterbezüge zustehen.“

10. Die Anlage 12 (zu § 39) wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „Gültig ab 1. März 2019“ werden durch die
Worte „Gültig ab 1. Januar 2020“ ersetzt. 

b) In der Tabelle wird nach Nummer 5 Abs. 2 die folgen-
de Zeile eingefügt:

Artikel 4

Änderung des Gesetzes über dienstrechtliche Vorschriften 
für landesunmittelbare Sozialversicherungsträger

In § 2 Satz 1 des Gesetzes über dienstrechtliche Vorschriften
für landesunmittelbare Sozialversicherungsträger vom 15. Mai
2019 (Nds. GVBl. S. 82) wird die Verweisung „§ 24 Abs. 3
NBesG“ durch die Verweisung „§ 24 NBesG“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung des Niedersächsischen 
Beamtenversorgungsgesetzes

Das Niedersächsische Beamtenversorgungsgesetz in der
Fassung vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geändert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Juni 2019 (Nds. GVBl.
S. 114), wird wie folgt geändert:

1. In § 57 Abs. 3 Satz 1 werden die Zahl „120“ durch die Zahl
„170“ und die Zahl „400“ durch die Zahl „450“ ersetzt.

2. § 64 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Liegen der Höchstgrenze ruhegehaltfähige Dienstbezüge
aus einer Besoldungsgruppe bis A 8 zugrunde, so erhöht
sich die Höchstgrenze für den Monat Dezember um 920 Euro,
ansonsten erhöht sich die Höchstgrenze für den Monat De-
zember um 300 Euro.“

Artikel 6

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
zur Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

In § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Niedersächsischen Gesetzes zur För-
derung der Freien Wohlfahrtspflege vom 16. Dezember 2014
(Nds. GVBl. S. 429), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 15. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 301), wird die Zahl
„21 252 000“ durch die Zahl „22 752 000“ ersetzt.

Artikel 7

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
über den öffentlichen Gesundheitsdienst

§ 11 Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den
öffentlichen Gesundheitsdienst vom 24. März 2006 (Nds. GVBl.
S. 178), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
17. Dezember 2019 (Nds. GVBl. S. 418), wird wie folgt geän-
dert:

1. In Nummer 1 wird die Zahl „220 000“ durch die Zahl
„253 000“ ersetzt.

2. In Nummer 2 wird die Zahl „215 000“ durch die Zahl
„247 000“ ersetzt.

Artikel 8

Änderung des Gesetzes über das „Sondervermögen 
zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung 

in Niedersachsen“

Das Gesetz über das „Sondervermögen zur Sicherstellung
der Krankenhausversorgung in Niedersachsen“ vom 15. De-
zember 2016 (Nds. GVBl. S. 301) wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Das Land führt dem Sondervermögen im Jahr 2017 einen
Betrag in Höhe von 16 000 000 Euro und in den Jahren
2018 und 2019 einen Betrag in Höhe von jährlich
32 000 000 Euro zu.“

2. In § 8 Sätze 1 und 2 wird jeweils die Angabe „31. Dezem-
ber 2042“ durch die Angabe „1. Januar 2021“ ersetzt.

Artikel 9

Änderung des Niedersächsischen Wohnraumfördergesetzes

§ 13 des Niedersächsischen Wohnraumfördergesetzes vom
29. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 403), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (Nds. GVBl. S. 110),
wird wie folgt geändert:„Nummer 5 Abs. 3 110,00“.
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1. Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. die dem Land nach Artikel 104 d des Grundgesetzes
gewährten Finanzhilfen des Bundes für gesamtstaat-
lich bedeutsame Investitionen der Länder und Kom-
munen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus,“.

2. Am Ende der Nummer 9 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

3. Am Ende der Nummer 10 wird der Punkt durch das Wort
„und“ ersetzt.

4. Es wird die folgende Nummer 11 angefügt:

„11. die für die Förderziele nach § 2 Abs. 2 bis 4 bereitge-
stellten sonstigen Haushaltsmittel des Landes.“

Artikel 10

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
über die Anpassung der Besoldung

und der Versorgungsbezüge 
in den Jahren 2019 bis 2021 sowie zur Änderung 

besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften

Das Niedersächsische Gesetz über die Anpassung der Besol-
dung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2019 bis 2021
sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher

Vorschriften vom 20. Juni 2019 (Nds. GVBl. S. 114, 186) wird
wie folgt geändert:

1. In Artikel 3 wird in der Anlage 12 (zu § 39) in der Tabelle
nach Nummer 5 Abs. 2 die folgende Zeile eingefügt:

2. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) In der Anlage 10 (zu den §§ 38 und 44 Abs. 2) wird in
der Tabelle in der Spalte „Dem Grunde nach geregelt
in“ die Angabe „Nummern 2 bis 4“ durch die Angabe
„Nummern 2 bis 5“ ersetzt.

b) In der Anlage 12 (zu § 39) wird in der Tabelle nach
Nummer 5 Abs. 2 die folgende Zeile eingefügt:

Artikel 11

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 3 Nrn. 7 und 8 am
1. August 2020 in Kraft.

Hannover, den 19. Dezember 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l

„Nummer 5 Abs. 3 110,00“.

„Nummer 5 Abs. 3 110,00“.

— Letzte Nummer des Jahrgangs 2019 —




	Inhalt GVBl. Nr. 25 vom 27. Dezember 2019
	Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes
	Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften
	Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)
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